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I. Mustersatzungen 2. 
Gegenüberstellung der Satzungen A una B umer Berücksichtigung der 

Anderungen gem. Runderlaß des Innenministers vom 28 . Juni 1963 

Satzung A Hinweise auf Unterschiede 
zu B in b 2 ·· g auf 
Verwalt ngsr ... t , Vorstand. 
Sparkassenleiter 

x Vorstand bei Au . B 
zuständig 

Satzung A 
11 

Satzung B 

Gegenüberstellung 

unterschiedlicher Bestimmungen 

II. M u s t e r g e s c h ä f t s a n w e i s u n g e n 

Gegenüberstellung der Geschäftsanweisungen A und B unter Berücksich­

tigung der Änderungen gem. Run derlaß des Innenministers vom 

24 . Dez . 1963 

Geschäftsanweisung A Hinweise auf Unterschiede 
zu B in bezug auf 
Verwaltungsrat, Vorstand, 
Sparkasse~leiter 

Geschäftsanweisung A 11 Geschäftsanweisung B 

Gegenüberstellung 

unterschiedlicher Bestimmungen 
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A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Name, Si tz, Haftung des Gewährträgers 
(§§ 1, 4 SpG) 

(1) Die von d........ ( Gemeinde, Amt, Kreis, Zweck-
verband) ................................................ errichtete Sparkasse mit 
dem Sitz in ................................................................ hat den Namen: 
.. ................................................................................ " und führt ein Siegel 
oder einen Stempel mit dieser Bezeichnung. 

(2) Die Sparkasse ist eine mündelsichere, dem , .:­
meinen Nutzen dienende i·ec.l-itsftihige Anstalt d"s 
öffentlichen Rechts. 

(3) D........ (Gemeinde, Amt, Kreis, Zweckverband) 
................................................ haftet als Gewährträger für die 
Verbindlichkeiten der Sparkasse unbeschränkt. Die 
Gläubi;;er der Sparkasse können den Gewähr träger nur 
in Anspruch nehmen, soweit sie aus dem Vermögen der 
Sparkasse nicht befriedigt werden. 

(4) Die Sparkasse kann Zweigstellen mit Ein- und 
Auszahlungsverkehr (Haupt- und . Nebenzweigstellen) 

· 9 .ir !~l·igUeh mit Elinta .lU!1g.:iVerkehr iAnnah es eiieh) 
erricilten. 

(5) Die Sparkasse ist Mitglied des Sparkassen- und 1 
Giroverbandes ür Schleswig-Holstein. 

§ 2 

Aufgaben 
(§ 2 SpG) 

(1) Die S parkasse hat die Aufgabe, den Sparsinn in ! 
der Bevölkerung zu wecken und zu fördern. Zu diesem / 
Zweck hat sie alle erforderlichen und geeigneten Ein- 1 
richtungen zu treffen, um möglichst weite Kreise der / 
Bevölkerung für den Spargedanken zu gewinnen; hier- j 
zu gehören auch die Pflege des Sparsinns der Jugend : 
durch Belehrung und Schulspareinrichtungen sowie die J 
Förderung des öffentlichen Bausparwesens. 1 

(2) J;)ie Sparkasse g ibt Gelegenheit, Ersparnisse und 1 
andere Gelder sicher und verzinslich anzulegen. Sie ! 
dient der Befriedigung des örtlichen Kreditbedarfs nach 1 
Maßgabe dieser Satzung, pflegt den bargeldlosen Zah- 1 
lungsverkehr, insbesondere den Spargiroverkehr (Spar - 1 

kassenüberwcisungsverkehr), und betreibt die weiteren 1 

in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. j 
(3) Die Spareinlagen sollen unter Berücksichtigung j 

der Liquiditätserfordernisse grundsätzlich lang- oder • 
mittelfristig angelegt werden, die sonstigen Einlagen : 
mit keinen längeren Kündigungsfristen, als sie herein- ) 
genommen sind. Die Ausleihungen w erden entweder 
als jederzeit kündbare Kredite oder als Darlehen in der 1 
Regel m it Kündigungsfristen und planmäßiger Tilgung 
gewährt. , 

(4) Die Geschäfte werden nach wirtschaftlichen 1 
Grundsätzen geführt . 
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• 

B. Sparko.ssengcsch::.f c 

I. Passivgeschäft 

1. Spare'nlagen 

§ 3 

S p a r e i n 1 a g e n ; S p a r k a s s e n b ü c'h c r 

.,(1) Die Sparkasse nimmt von jedermann Spar­
einiagtn in Höhl! von mindestens 1,- DM an. 
Spareinlagen sind Einlagen, die durch Ausferti­
gung einer Urkunde, insbesondere eines Spar­
kassenbuches, als solche gekcnnze·chnet ·ind. Als 
Spareinl::gen dür!en n r G~ldbeträge angenom­
men werden, die der Ansammlung oder Anlage 
von Vermögen dienen; G.,ldbeträge, die zur Ver­
wendung im Gesch:iftsb 'trieb oder für den Z h­
lungsverkehr bestimmt sind, eriüllen d!e:se Vo ·­
aussetzungc. nicht. Gd beträge, die von vorn­
herein befristet angenomrnen werden, gelten 
nicht als Spareinlage. Gt:ldbctr.äge von juristi­
schen Personen i:. d Personeahande!sgesellschaf­
ten dürfen nur dann als Spareinlage.angenom­
men werden, we n die Vorauss •tzungen der 

Sätze 3 und dargetan sind. Dies gilt nicht 
Geldbeträge von Einrichtungen, die gemein­
nützigen, mildtätigen od r ltirdi.liche. Zwecken 
dienen." 
.,(2) Jeder Sparer erhält bei der ersten Einlage 
ein Sparkassenbuch, d~s Namen und Wohnung 
des Sparers sowie die ummer des Sparkontos 
enthält. Das Sparkassenbuch muß ferner einen 
Hinweis darauf enthalten, daß die Satzungs­
bestimmungen über den Sparverkehr im K 

• senraum eingesehen werden können. D m Spa­
rer wird auf Antrag ein Abdruck diese, Sat­
zungsbestimmungen ausgehändigt." 

1 (3) Jede Ein- und Rückzahlung wird mit Angabe des · 
1 Tages in das Sparkasscnbu~ cinge!ragen. Einzahlungen 1 
durch Dberwc1sung, Schcckubcrsc:icung und dergleichen f 

, werden bei der nächsten Vorlage des Sparkassenbuches 

1 
eingetragen. ! 

(4) Im freizügigen Sparverkehr (§ 8 Abs. 1) werden ! 
die von einer anderen Sparkasse entgegengenommenen : 
Einzahlungen sowie die von einer anderen Spa.rka:ise / 
an den Sparer bewirkten Auszahlungen von der anderen 1 Sparkasse in das Sparkassenbuch eingetragen. Diese 
Ei_ntr~gungen_ durch eine andere Sparkasse erbringen 

1
, 

wie eigene Eintragungen den Beweis, daß die beschei­
nigten Ein- und Auszahlungen stattgefunden haben. 
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§ 4 

Verzinsung; Ver j äh r ung 

1 
(1) Der Zinssatz für Spareinlagen wir<l vom Ver­

' waltungsr-at festgesetzt und durch Aushang im Kassen­
. raum hekanntgegebenJ er is~ im Sf)arlca~ 
1 ve1·MerlH!H. 

,.(2) Eine Änd~~ng des Zinssatzes tritt ·für b 
stehende Spareinlagen mit ihrer Bekannt­
machung durch Aushang im Kassenraum in 
Kraft." 

,.(3) Der Zinslauf b eginnt mit dem auf die Ein­
zahlung folgenden und endet mit dem der Rück­
zahlung vorhergehenden Kalendertag. Der Mo­
na t wird zu 30 Tagen, das Jahr zu 360 Tagen 
gerechnet." 

i · l4) Die aufgelaufenen Zinsen werden am Jahresschluß 
1 dem Kapital zui::eschrieben und mit diesem vom Be­l ginn des neuen Geschäftsjahres an verzinst. 
1 (5) Nur volle DM-Beträge werden verzinst. 
1 (6) Mit Ablauf von 30 Jahren nach Ende des Kalcnder-
1 jahres, in dem die letzte Einlage oder Rückzahlung auf 
j ein Sparkonto bewirkt wurde, kann die Verzinsung . der 
· Spareinlage eingestellt werden. Nach Ablauf e1:1es 
! weiteren Zeitraumes von fünf Jahren, innerhalb dessen 
; das Sparkassenbuch nicht vorgelegt wurde, verjährt der 
1 Anspruch aus dem Guthaben. Vor Ablauf de1· V~r-
1 jährungsfrist ist durch dreimonatigen Aushan;: im 
l Kassenraum darauf hinzuweisen, <laß das Guthaben 

mich Eintritt der Verjährung der S icherheitsrücklage 
1 zugeführ t werden kann. Die Fristen beginnen bei ge­
. sperrten Einlagen (§ 7) n icht vor dem Ablauf der Sperre. 
1 

§ 5 

Rückzah l ung 
1 (1) Die Sparkasse zahlt Beträge ,bis zu 1000,- DM 
: ohne vorherige Kündigung sofort aus. Zur Rückzahlung 
; höherer Beträge innerhalb eines Zeitraumes von einem 
i Monat ist die Sparkasse jedoch nur verpflichtet, wenn 

rechtzeitig gekündigt worden ist. 
(2) Die Kündigungsfrist beträgt, sofern nichts anderes 

ausdrücklich vereinbart ist, für Beträge über 1000,- DM 
drei Monate. 

(3) Die Sparkasse kann andere als die in Abs. 1 und 2 
vorgesehenen Rückzahlungsbedingungen mit dem Spa­

' rer vereinbaren {Spareinlagen mit vereinbarter Kündi­
gungsfrist) . solche Vereinbarungen sind im Sparkassen­

! buch und auf dem Konto zu vermerken . 
(4) Bei Kündigung der Spareinlage durch den Spa­

: rer kann die Sparkasse dem Sparer erklären, daß sie 
; die Kündigung als nicht erfolgt ansehen werde, wenn 

der S parer das Geld nicht binnen einer Woche nach 
· Fälligkeit abhebt. Die Sparkasse kann diese Erldärung 
. auch i.m voraus durch Abdruck im Sparkassenbuch 
· abgeben. 
l 
! (5) Die Sparkasse kann Spareinlagen schriftlich oder 
' durch zweimalige Bel,anntmachung (§ 48) kündigen. 

Die Kündigu:igsfrist beträgt drei Monate, sofern keine 
1 längere Kündigungsfrist vereinbart ist (Abs. 3). Die ge-
1 kündigten Spareinlagen, die nach Ablauf der Kündi­
, gungsfrist nicht abgehoben sind, verzinst die Sparkasse 
· nach freiem Ermessen. 
• (6) Die Rückzahlung von Spareinlagen und die Aus­
' zahlung von Zinsen dürfen nur gegen Vorlage des 
, Sparkassenbuches erfolgen. 

(7) Wird die .gesamte Spareinlage zurückgezahlt so 
ist das Sparkassenbuch der Sparkasse zurückzugeben. 
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§ 6 

Berechtigungsausweis; Mündelgelder 

(1) Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflich­
' tct, an icden Vqrleger des Sparkassenbuches Zahlungen 

1 
zu leisten. 

i (2) U11; Verfügungen Unbefugter über .Spareinlagen 
1 zu verhindern. kann der Sparer bestimmen, daß die 

Sp~kasse nur gegen Vorlage eines besonderen Aus­
we1s~s odc1· unter Beachtullg einer anderen Sicherun"s-
vcrembarung zahlt. " 

(3) Sparkass1a:nbücher, auf die ein Vormund ein 
Pfleger oder ein Elternteil, dem ein Beistand b~stellt 
1st, nach § 1809 des Bürgerlichen Gesetzbuches Ein­
!ah~~ngcn l~istet, sind durch den Vermerk „Mündel- j 
belu. kenntlich zu machen. In diesen Fällen darf das 1 
Ka~ital ~anz oder teilweise nur mit Genehmigung des 
Ge.,,env~nnundcs, des Vormundschaftsgerichtes oder des 
Be1stan?,es und gegen Ausweis über die Person des ! 
Berechtigten ausgezahlt werden. / 

§ 7 

Sperrung von Spareinlagen 
(1) Die Sparkasse kann, soweit nichts ar.deres ver- 1 

einbart ist, auf Antrag dessen, der das Recnt aus der 
Spareinlage geltend machen kann, die Spareinlage bis I 
zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bis zum Eintritt 
eines bestimmten Ereignisses durch Eintragung eines 
Vermerks auf dem Konto und im Sparkassenbuch 
sperren; sie darf dann das Guthaben nur nach dem 
Inhalt dieses Vermerlcs auszahlen. 

(2) Die Sperre wird W1wirksam, wenn die Person 
stirbt, zu deren Gunsten der Vermerk eingetragen ist, 
wenn der bestimmte Zeitpunkt oder das erwartete Er­
eignis eintritt oder wenn sich herausstellt, daß es nicht 
eintreten kann. Vorher darf die Sperre nur mit Ge- X 
nehmigung des Vorstandes aufgehoben werden. 

(3) Die Sperre bezieht sich, soweit nichts anderes j 
vereinbart ist, auf die gesamte Spareinlage und d ie 1 
Zinsen. , 

§ 8 \ 
Freizügiger Sp ·,.rverkehr; 

Übertragung von Spareinlagen 

(1) Die Sparkasse ermöglicht durch ihre Teilnahm~ \ 
am freizügigen Sparverkehr, Einzahlungen auf em bei '. 
einer anderen Spa1,stelle geführtes Sparkon~o entgegen- : 
zunehmen und Auszahlungen zu Lasten -eines solche_n 1 
Sparkontos zu leisten (§ 3 1;>-bs. 4). Hiei-iür gelten die 
von der Sparkassen- und Giroorgamsation aufgestell- 1 
ten Grundsätze, 1 

(2) Auf Verlangen überträgt die Sparka_sse Spar- ; 
einlagen an eine andere Sparkasse u nd ubcrrummt , 
Spareinlagen von anderen Sparkassen. ! 
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§ 9 

1 
Abhandenkommen, Vernichtung oder 
Fälschung von Spark.assenbüchcrn 

1 
•(l) Das Abhandenkommen oder die Vernichtung eines 1 

Sparkassenbuches ist unverzüglich der Sparkasse an- 1 
zuze1gen. 1 

(2). Ist ein Sparkassenbuch abhanden gekommen oder 1 
vernichtet, so kann der Vorstand es auf Antrag dessen, i 
der das Recht aus der Spareinlage geltend machen 
kann, für kraftlos erklären. Er kann auch den Antrag- 1 

stellcr auf das gerichtliche Aufgebotsverfahren ver- i 
weisen. Für d ie Kraftloserklärung durch den Vorstand 
gilt § 24 Abs. 2 bis 7 des Sparkassengesetzes. 1 

(3) Wird ei!l. abhanden gekommenes Sparkassenbuch 1 
vor Einleitung eines Verfahrens nach Abs. 2 durch einen ' 
Dritten vorgelegt, so hat die Sparkasse einen Sperr- , 
vermerk einzutragen. Sie darf an den <Dritten Zahlun- ' 
gen _erst leisten, wenn entweder der Berechtigte sich 
damit emverstanden erklärt hat oder wenn der Dritte 
eine vollstreckbare Entscheidung über seine Verfügungs-
berechtigung beibringt. 

1 
(4) Wird„die Vernichtung eines Sparkassenbuches dem I r/ 

Vorstand uberzeugend dargetan so kann ohne Kraftlos- /. 
erklärung ein neues Spark~ssenbuch ausgefertigt i 
werden. i 

(5) Besteht Verdacht, daß unbefugte Änderungen des 1 
Sparkassenbuches erfolgt s ind, so .ist das Sparkassen- 1 

· buch g E ' 
die Ent~~~id mpf~ng;;>eschefaigung einzubehalten und v 
s k yng es. orstandes einzuholen Auf solche I 

b~~~t~~;~~~:rEi::r~~ it~~~lu~:~~; z~eela!~~~ 

2. ,Sonstige Ein 1 a gen und Ver p f 1 ich _ 
tun~en 

§ 10 

, Sonstige Einlagen 

' (1) :1::Jic Sparkasse nimmt im Kontokorrent- und 
D_epos1tenyerkehr Einlagen, über die Sparkassenbücher 
n~~t. ausgesteflt werden (sonstige Einlagen), entgegen: 
Fur ihre Verzinsung gilt § 4 Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

(2) Die Sparkasse hat in ihren Büchern die S-Onstigen 
; Emlagen, von den Spareinlagen getrennt auszuweisen. 

§ 11 

Bargeldloser Zahlungsverkehr 

(1) Die Sparkasse pflegt und fördert cien bargeldlosen 
Zahlungsverkehr, insbesondere den Spargiroverkehr 
(Sparkassenüberweisungsverkehr). Dieser wird nach 

, den von der Sparkassen- und Giroorganisation aufge­
. stellten Grundsätzen durchgeführt. 
1 (2) Uber Kontokorrent- und Depositeneinlagen (§ 10 
1 Abs. 1) kann der Kontoinhaber insbesondere durch 
· Uberwcisung oder Scheck verfügen. 

(3) Die Sparkasse übernimmt den Einzug von Schecks 1 u11~ Wechseln. Sie ist befugt, Reisekreditbriefe und 
1 Reiseschecks auszustellen, Akkreditive zu eröffnen und 
' Auszahlungen an die aus diesen Urkunden Begünstig-
1 ten zu leisten. 

1 • 

i § 12 

Darlehensaufnahmen; Bürgschaften 
! (1) Langfristige Darlehen, insbesondere zur Stärkung 
1 der Betriebsmittel sollen nur in Ausnahmefällen auf­
! genommen werde~;· dies gilt nicht für Darlehen im 
1 H.ahmen zentraler Kreditalctionen öffentlicher Stellen. 
1 Die Aufnahme langfristiger, nicht zweckgebundener 
: Darlehen bedarf der Genehmigung der Aufsichts­
! behörde; der Antrag ist über den Sparkassen- und 
1 Giroverband für Schleswig-Holstein einzureichen. 
1 
: (2) Kurzfris tige Kredite dürfen zur Dedcung eines 
! vorübergehenden Geldbedarfs bei den im § 21 ge-
1 nannten Kreditinstituten aufgenommen werden. 

(3) Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährver­
' trägen und aus Rechtsgeschäften, die d iesen wirtschaft-
1 lieh ,gleit'hkommen, dürfen durch die Sparkasse nur l gegen die für die Gewährung von Krediten satzungs­
i mäßig vorgeschriebenen Sicherheiten übernommen 
1 werden. 
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I I. A k t i v g es c h ä f t 

l. Allgemeine Bestimmungen 

§ 13 

Zulässige Geschäfte 

Die Mittel der Sparka;;se dürfen nur angelegt werden 
1 l. in Realkredit durch Gewährung von Darlehen ge-
l gen Hypotheken, Grund- oder Rentenschulden [so-
! wie gegen Schiffspfandrechte] (§ 15) ; 
1 2. in Personalkredit durch Gewährung von 

a) gedeckten Personalkrediten (§ 16); 
b) Blankokrediten (§ 17); 

. 3. in Kredit an Gemeinden, Gemeindeverbände und 
andere Körperschaften des öffentlichen Rechts(§ 19); 

4. in Wertpapicre.'l (§ 20); 
5. bei Geldinstituten (§ 21); 
6. ·in Schatzwechseh1 und Privntdlskonten (§ 22); 
7. in Grundstücken (§ 23); 
8 .. in Beteiligungen (§ 24). 

2. Kredi te 

§ 14 
Grundsätze 

Kredi te sollen grundsätzlich nur an solche Personen 
gegeben werden, die im Bereich des Gewährträgers 
[und in den Gemeinden (Amtsgerichtsbezirken)*) 
........................................................ ] (Geschäftsgebiet) ihren Wohnsitz 
oder eine gewerbliche Niederlassung haben. Beim 
Realkredit braucht in der Regel nur das peliehene ; 
Grundstück im Geschäftsgebiet belegen zu sein. Die 
Personalkredite der Sparkasse sollen in erster Linie · 

• dem Mittelstand und den wirtschaftlich schwächeren . 
Bevölker ungskreisen im Rahmen der durch diese '. 
Zweckbestimmung gezogenen Grenzen zur Verfügung 1 

gestellt werden. Kredite zu Spekulationszwecken sind . 
unzulässig. 

,,(2) Als ein Kreditnehmer gelten 

1. alle Unternehmen, die demselben Konzern 
angehören oder durch Verträge verbunden 
sind, die vorsehen, daß die Leitung des 
einen Unternehmens einem anderen unter­
stellt wird oder daß das eine Unterneh­
men verpflichtet ist, seinen ganzen Gewinn 
an ein anderes Unternehmen abzuführen, 

2. Personenhandelsgesellschaften und ihre 
persönlich haftenden Gi!sellschafter." 
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§ 15 

Realkredit : Darlehen gegen Hypotheken 
Grund - oder Rentenschulden 

(]) Darlehen können gegen Bestellung von Hypo- ' 
theken oder Grundschulden auf Grundstücke nach . 
Maßgabe der von der obersten Aufsichtsbehörde er­
lassenen Beleihungsgrundsätze gewährt. werden. Hypo­
theken oder Grundschulden im Sinne von Satz 1 sind : 
auch solche, mit dene11 das Wohnungseigentum oder 
Teileigentum belastet worden ist. 

(2) Darlehen können auch gegen Bestellung von 
Rentenschulden an den erwähnten Grundstücken ge­
geben ,verden. Dabei gilt der jeweilige Ablösungswert 
der Rentenschuld als Kapitalbetrag. 

(3) Soweit die Sicherheit auf dem Werte von Ge- . 
bäuden beruht, ist die Beleihung nur zulässig, wenn · 
und solange diese Gebäude bei einer öffentlichen Feuer­
versicherungsanstalt oder bei einem im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes zugelassenen privaten Versicherungs- ' 
unternehmen bis zur vollen Höhe des durch Feuer zer- , 
störbaren Viertes geJ:(en Feuer versichert sind. Sofern 1 

nicht öffentliche Feuerversicherungsanstalten nach Ge- / 
setz, Verordnung oder Satzung Sicherheit gewähren, ' 
darf das Darlehen erst ausgezahlt werden, nachdem ~ 
der Versicherer d ie Anmeldung der Hypothek, Grund- 1 
oder Rentenschuld bestätigt hat. 

(4) Unter den Voraussetzungen der §§ 18 ff. der Ver­
ordnung über d,as Erbbaurecht vom 15. Januar 1919 
(RGBI. S. 72) können auch Erbbaurechte beliehen 
werden. 1 

[(5) Dariehen können auch gegen Bestellung von 
Hypotheken auf Schiffe oder Schiffsbauwerke, (iie im 1 

,eachfittliRabicL iht'" Ifol!fl th f l'I, I· hn tort oder 
Bauart haben, nach Maßgabe der von der obersten 
Aufsichtsbehörde erlassenen Beleihungsgrundsätze ge­
währt werden.] 

(6) Die Darlehen sollen in der Regel planmäßig ge-
tilgt werden. 

,, (7) Die Spareinlagen dürfen nu r bis zu 50 v. H, 
in Hypotheken, Grund - und Rentenschulden an­
gelegt werden." 

§ 16 

P ersonalkredit: 
Gedec k ter Personalkredit 

(]) Die Sparkasse gewährt Kredite gegen 
1. Pf andbestellung an 

a) Grundstücken.;, \Schiffen und Schiffsbauwerken;];. 
Bei' Bestellung von Grund- oder Rentenschulden 
und Sicherungshypotheken sind die Bestimmun-

gen des §. 15 ·Abs. l bis 1 [5] sowie die 'Beleihungs­
grundsätz:e zu beachten . 

- .,b) Wer tpapieren: 

Mündelsicher e Schuldverschreibu ngen auf den 1 

Inhaber können bis zu 80 v. H., sonstige Schuld- ! 
verschreib ungen auf den Inhaber, Industr ie- , 
obligationen u nd Aktien, die an eine r Börse im !' 
Geltungsbereich des Gru ndgesetzes gehandelt , 
w erden, bis zu 60 v . H, des Kurswertes und An- , 
teilscheine nach dem Gesetz ü ber Kapitalanlage- : 
gesellschaften bis zu 60 v. H. des Rückkauf- , 
preises beliehen werden." t 

q 



(") 
0 
\ 

w 
C ..--... 

(9 

s.... LL 
0 • 

ro .._.. 
4:= 
CO 

E ..c 
(.) 
Cl) 

C 

s.... ·-Q) 

E 
0 Q) 

0) 

1 ' 
Cl) 
0) 

j .. . , 

Cl) C 
::J 
..c 
(.) 
Cl) • > L.. 

0 
LL 

■ Q) 

..c ..c 
(.) 
Cl) 

(.) ......., LO 
::J CO 
Q) 0 s.... Or,..... 

ro Q) LO 
"'O 

T""" 

"'1" 

Cl) 
..c 
(.) 
L.. 
::J 

■ "'O 

(]) t:::: 
Q) s.... "'O 
L.. 

~ 
:Q 
~ 0 
Q) L.. 

(9 0.... 

Wechseln; 

Wechsel. die den Voraussetzungen des Abs. 2 
entsprechen, sin<l bis zu 90 v. H. des Nominal­
wertes beleihbar. 

~ Sicherung s übereignung ode r Pfand ­
bestellung an Waren und sonstigen 
beweglichen Sachen; 
Waren und sonstige bewegliche Sachen, die sich im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes befinden und 
nicht dem Verderb unterliegen, dürfen bis zu 50 v.H., 
marktgängige Handelswaren bis zu 66~/3 v. H. des 
festgestellten Handelswertes beliehen werden. Ist 
der Kredit oder ein Teilbetrag des Kre-dit)cs höher 
als 10 000,- DM, so ist der Handelswer t in der Re­
gel durch einen Sachverständigen festzustellen. So­
weit die Sicherstellung durch Sicherungsübereignung 
vorgenommen wird, bedarf es eines einstimmigen 
Beschlusses der zuständigen Stelle der Sparkasse . . 
Die Kredite dürfen im Einzelfall drei vom Tausend 
der gesamten Einlagen nicht überschreiten und höch­
stens 100 000,- DM betragen; diese Beschränkung 
.gilt nicht für Kredite bis 10 000,- DM. Der Gesamt­
betrag der Kredite darf nicht über 8 v. H. des ge­
samten Einlagenbestandes hinausgehen. Die Sicher­
heit dieser Kredite ist mindestens halbjährlich 
ci-ordt ?.fiLJ.Jiedcr des \.-c„ wuit□uJszatcs zu überprü-

/ . fcn; der Bericht ist dem Verwaltungsrat vorzulegen. 
: 3. A b I' r e t u n g ·o d e r Ver p f ä n d u n g v o n 

Rechten; 
a) Hypothekenforderungen, Grund- oder Renten­

schulden, soweit sie den Bestimmungen des § 15 
und den Beleihungsgrundsätzen entsprechen; 

b) Gu thaben bei öffentlichen Sporkassen und öffent­
lichen Bausparkassen Jm Geltungsbereich des 
Grundgesetzes; 

c) Forderungen aus Lebensversicherungen bei einer 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes zugelas­
senen Gesellschaft bis zu 80 v. H. des Rückkauf­
wertes; 

'd) Forder ungen gegen öffentlich-rechtliche Schuld­
ner bis zu·90 v. H. und andere sichere Forderuo,­
gen bis zu 75 rv. H. des Nennwer tes; 

e) Rechte aus einem Dauerwohnrecht oder Dauer­
nutzungsrecht nach Maßgabe besonderer , von d er 
obersten Aufsichtsbehörde aufgestellter Richt­
linien . 

4. B ü r g s c h a f t , M i t h a f t u n g o d e r D e p o t -
w echse l ; 
Eine oder mehrere sichere Personen müssen für 
Kapital, Zinsen und Kosten als Selbstschuldner b ür­
gen, m ithaften oder wechselmäßig verpflichtet sein . 
• Au~fallbü~gsch;ften ·sind zulässig, wenn sie von i „ 1 

der Landesgarantiekasse Schleswig-Holstein , 
GmbH, K iel, erteilt werden." / 

lfütgileder des Venva1tungsrates, des Vorstandes 
und Dienstkräfte der Sparkasse dürfen nicht als 
Bürgen, Mitschuldne:- oder Wechselverpflichtete zu­
gelassen werden. Die Sicherheit der Schuldner und 
Bürgen ist dtweh Mi~gliede1· eas Verr;iltuRgsea,06 '7 
jährlich zu überprüfen; der Bericht ist dem Verwal- ~ 
tungsrat vorzulegen. . 

(2) K redite durch Diskontierung von Wechseln dür­
fen gewährt werden, wenn die Wechsel im Geltungs­
bereich des Grundgesetzes zahlbar und innerhalb von 
d rei Monaten nach dem Tage des Ankaufs fällig sind. 
Die Wechsel müssen gute Handelswechsel sein und die 
Unterschr iften 7'on möglichst drei, mindestens aber 

zw ei weiteren und als zahlungsfähig bekannten Ver­
pflichteten tragen. S ie können von der S parkasse an 
a ndere ~institute (§ 21) 

Ae zum Zwecke der Rediskontierung 1 
weitergegeben werden." 

~ 
/10 
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§ 17 i 
Person.alkre<lit : Blanltokredit 1 

.,(1) Kredite ohne die in §§ 15 und 16 genannten ! 
Sicherheiten dürfen nur auf Grund eines ein- 1 
stimmigen Beschlusses der zuständigen Stelle i 
der Sparkasse gewährt werden. Die Kredite 1 
müssen jederzeit fristlos kündbar sein. Die Kre- j 
dite dürfen im Einzelfall 3 vom Tausend des 
gesamten Einlagenbestandes nicht überschreiten 1 

und höchstens 100 000 DM betragen; diese Be- ' 
schränkung gilt nicht für Kredite bis zu 10 000 1 

DM. Der Gesamtbetrag dieser Kredite darf nicht 
über 10 v. H . des gesamten Einlagenbestandes 
hinausgehen. Die Sicherheit dieser Kredite ist 
mindestens halbjährlich zu überprüfen; der Be-
richt ist dem Verwaltungsrat vorzulegen." l l~/a,µd 

,,(2) An Genossenschaften, die einem Prüfungs-
verband angeschlossen sind, dürfen Kredite auf 
Grund eines einstimmigen Beschlusses der zu-
ständigen Stelle der Sparkasse ohne weitere 
Sicherheit über die Beschränkungen nach Abs. 1 
hinaus unter folgenden Voraussetzungen ge-
währt werden: 

l. Der Gesamtbetrag des ungedeckten Kredits 
an eine Genossenschaft darf bei Genossen­
schaften mit unbeschränkter Haftpflicht 
10 v. H. des Gesamtvermögens sämtlicher 
Genossen, bei Genossenschaften mit be­
schränkter Haftpflicht 25 v. H. der Geschäfts­
guthaben der Genossen und der Reserven 
nicht übersteigen . 

2. Soweit nicht planmäßige Tilgungen verein­
bart sind, muß der Kredit mit höchstens 
6monatiger Frist kündbar sein. 

3. Die Gesamthöhe der ungedeckten Kredite an 
Genossenschaften darf höchstens 10 v. H. des 
gesamten Einlagenbestandes betragen. 

Die Vermögenslage der Genossenschaften, denen 
Kredite gewährt worden sind, ist ~ indestens 
einmal jährlich eingehend zu prüfen; der Be­
richt ist dem Verwaltung5rat/Vorstand vorzu­
legen." 
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§ 18 

Personalkredit: Höchstgrenze 

(1) Einern einzelnen Kreditnehmer- darf an Per­
sonalkredit einschließlich Verpflichtungen nach 
§ 12 Abs. 3 nicht mehr als 1 v. H. <ler gesamten 
Einlagen der Sparkasse gewährt werden. Diese 
Beschränkung gilt nicht, wenn die einem ein­
zelnen Kreditnehmer gewährten Personalkre­
dite insgesamt 20 000 DM n icht übersteigen. Der 
einem einzelnen Kreditnehmer zu gewährende 
Personalkredit darf den Betrag von 300 000 DM 
nicht übersteigen, wobei der dem jeweiligen 
Haftungsverhältnis aus Kreditgewährungen im 
Rahmen zentraler Kreditaktionen öffentlicher 
Stellen entsprechende Kreditbetrag mit einzu­
rechnen ist. Verpflichtungen nach § 12 Abs. 3 
sowie K redite durch Diskontierung von Wech­
seln (§ 16 Abs. 2) werden unbeschadet des 
Satzes 1 nur zu r Hälfte auf die Höchstgrenze 
angerechnet. 

(2) Diese Beschränkungen gelten nicht für Kre­
dite an Genossenschaften nach § 17 Abs. 2 sowie ' 
für Kredite, die nach § 16 Abs. 1 Ziffer 3 
Buchst. b) gesichert sind und für denjenigen · 
Teilbetrag, fü r den eine Bürgschaft der Landes- : 
garan t iekasse Schleswig-Holstein GmbH, Kiel, : 
vorliegt. , 

! 

§ 19 

,,Kredit an Gemeinden, Gemeindeverbände : 
u nd andere Körperschaften des öffentlichen j 
Rechts oder gegen deren Bürgschaft." 

(1) Die Sparkasse gewährt Kredite an Gemeinden, 
Gemeindeverbände, Zweckverbände, Kirchengemein­
den oder andere Körperschaften des öffentlichen Rechts 
im Lande Schleswig-Holstein, denen gesetzlich das 
Recht zusteht, ihre Umlagen oder Beiträge im Verwal­
tungszwangsverf.ahren beizutreiben. Die etwa erfor­
derliche Genehmigung der für den Kreditnehmer zu­
ständigen Aufsichtsbehörde ist nachzuweisen. Bei lang-
fristigen Darlehen ist eine planmäßige Tilgung fest­
zusetzen. In der gleichen Weise können Kredite an 

' Dritte unter Bürgschaft des Bundes, eines deutschen 
: Landes, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im 
j Sinne des Satzes 1 oder eines öffentlich-rechtlichen 
· Kreditinstitutes gewährt werden. , 

,.(2) Der Gesamtbet~~g der na~ Abs. 1 S~tz 1 1 
sowie der unter Burgschaft einer Gemeinde, 

1 

eines Gemeindeverbandes oder eines Zweck­
verbandes gewährten Kredite darf 25 v . H., der­
jenige der langfristi~en R::edite ~5 v. H. _der g_e-1 
samten Einlagen mcht uberste1gen; dies gilt , 
nicht fü r K redite im Rahmen zentraler Kredit- 1 
aktionen öffen tlicher Stellen." _ . , 
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3. An d er e A n 1 a g e n 

§ 20 
Anlage in Wertpapieren 

Die Sparkasse kann Schuldverschre.ibungen auf den 
Inhaber Orderschuldverschreibungen und Schuldbuch- , 
forderu~gen erwerben, wenn sie mündelsicher sind. 

§ 21 

Anlage bei Geldinstituten 
Die Sparkasse kann verfügbare Gelder als Sicht­

, und befristete Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Kre-
1 ditinstituten im Geltungsbereich des Grundgesetzes, 

insbesondere bei der zuständigen Girozentrale, ferner 
: bei der zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen 

Bundesbank oder , beim Postscheckamt anlegen. Aus­
! nahmsweise kann die Anlage auch bei privaten Kre-
1 ditinstituten erfolgen, wenn dies die Aufsichtsbehörde 
1 auf Antrag der Sparkasse zuläßt, der über den Spar­
' kassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein zu 
' stellen ist. 

§ 22 
Anla ge in Schatzwechseln 

und Privatdiskonten 

Die Sparkasse lrnnn verfügbare Gelder zum Anl{auf 
von rediskontfähigcn Schatzwechseln sowie von solchen 
Wechseln verwenden, die als Privatdiskonten gehan-
rlelt werden. 

„Sie können von der Sparkasse· an andere Kre- l 
ditinstitute (§ 21) weitergegeben werden." I 

§ 23 

Anlage in Grundstücken 
Die Sparkasse kann ihre Mittel in eigenen Verwal­

tungsgebäuden, in Wohngrundstücken, die im Geschäfts-· 
.gebiet belegen sind, sowie in solchen Grundstücken 
anlegen, die zur Vermeidung von Verlusten freihändig 

, oder im Wege der Zwangsversteigerung erworben wer-
1 den. Die Anlage in Wohngrundstücken darf höchstens 

10 v. H. der Spareinlagen betragen. 
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§ 24 

Beteiligungen 

Beteiligungen der Sparkasse an Einrichtungen der 
' Sparkassenorganisation sind nach Anhörung des Spar­

kassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein zu­
lässig_ Sonstige Beteiligungen bedürfen außerdem der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

4. L i q u i d i t ä t 

§ 25 

Flüssige Werte 

(1) Die Sparkasse hat 30 v. H. der Spareinlagen und 
50 v. H. der sonstigen Einlagen in flüssigen Werten an­
zulegen. Dabei sind mindestens 10 v. H. der Sparein-­
lagen und mindestens 20 v. H. -der sonstigen Einlagen 
als L iquiditätsreserve bei der zuständigen Girozentrale 
zu unterhalten. Die Vorschrift des § 16 Abs. 5 des Ge­
setzes über dje Deutsche B1..ndesbank bleibt unberührt. 

(2) Als flüssige Werte gelten: 

1. Kassenbestand, Guthaben bei der Deutschen Bun- ' 
desbank und auf Postscheckkonto, 

2. Guthaben bei der zuständigen Girozentrale (§ 21), 

3. Guthaben bei anderen öffentlich-rechtlichen Kre-dit­
instituten, soweit diese eine Laufzeit oder Kündi­
gungsfrist von nicht mehr als drei Monaten haben, 
sowfo täglich fällige Guthaben bei privaten Kredit­
insti tuten (§ 21), 

4. Schatzwechsel und Privatdiskonten (§ 22), 

5. Wechsel (§ 16 Abs. 2), 

6. Schuldverschreibungen auf den Inhaber, Order­
schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen 
(§ 20), die von der Deutschen Bundesbank zum Lom­
bard verkehr zugelassen sind, 

7. Ausgleichsforderur:gen gegen die öffentliche Hand, 
· die von der Deutschen Bundesbank zum Lomb ard­
verkehr zugelassen sind. · 

(3) Die Anlagen in den nach Abs. 2 zugelassenen Wer­
ten sollen zueinander in einem angemessenen Verhält-
nis stehen. · 

( 
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IIL Son stige Geschäfte 

§ 26 

D i enstle i s t un gsgeschäft e und andere 
Geschäfte 

Die Sparkasse ist befugt, folgende sonstige Geschäfte 
zu betreiben: 

1. An- und Verkauf von Wertpapieren für fremde 
Rechnung; beim Kauf muß eine satzungsmäßig aus­
reichende Deckung vorhanden sein, beim Verkauf 
müssen die Wertpapiere vorher geliefert sein; 

„2. An- und Verkauf von ausländischen Zah- 1 

lungsmitteln und Forderungen in ausländischer i 
Währung (Wechsel, Schecks, Reiseschecks, Sor- ; 
ten und Ähnliches), von DM-Wechseln und ! 
DM-Schecks, die im Ausland zahlbar sind, von 1 
Goldmünzen und Edelmetallen J 

a) für fremde Rechnung; 
I 

die Bestimmung in Nr. 1, 2. Halbsatz, gilt 1 

entsprec.11end; / 
b) für eigene Rechnung, soweit dies für Wech­

selstubengeschäf.te und zur Befriedigung des 
Kundenbedarfs erforderlich ist." 

-3. Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren; 

4. Vermietung von Schließfächern und Aufbewah­
rung von verschlossenen Depots; 

,,5. Einziehung von Forderungen aller Art, ins­
besondere von Wechseln und Schecks einschließ­
lich der in diesem Rahmen erforderlichen In­
dossierung; soweit es sich um Wechsel und 
Schecks handelt, die an ausländischen Plätzen 
zahlbar sind oder die auf ausländische Währung 
lauten, dürfen diese nur an d ie zuständige Giro­
zentrale oder an die Deutsche Bundesbank zum 
Einzug weitergegeben werden." 

6. Aufnahme von Hypothekenurkunden, Frachtbrie- 1 
fen und von sonstigen Dokumenten; 

Dienstleitungen für öffentliche Bausparkassen; 

Verwaltung und Weiterleitung fremder Mittel unter , 
treuhänderischer Haftung; . : 

Über:nahme von Vennögensver"'!'altu_ng~n. 

I V. A u s n a h m e n 

§ 27 

Ausnahmen 
Die Vornahme von Geschäften, die nach den §§ 3 bis 

26 nicht zulässig sind, bedarf der Genehmigung der 
obersten Aufsichtsbehörde. 
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C. Verfassung und Verwaltung 

§ 28 

Organ e 
(§ 7 Abs. 2 SpG) 

Organe der Sparkasse sind: 
1. Der Verwaltungsrat, 
2. der Vorstand. 

§ 29 

Ver waltungs rat 
(§ 10 SpG) 

Der Verwaltungsrat besteht aus dem (Bürgermeister, 
Landrat Amtmann (Kirchspielsvorstehcr), Zwed:ver) 
bandsv~rsitzenden) als Vorsitzendem und (~ bch1s fi 
ehrenamtlichen Mitgliedern, die beso:1dere w:irts a -
liehe Erfahrungen und Sachkunde besitzen muss~n und 
bereit und geeignet sind, die Sparkas_se zu fördern. 

· (Zusätzliche Regelung für kreisfreie Stadte: .......... so-
wie dem Kämmerer.) 

§ 30 

Vorsitzender des Verwaltun gs rates 
(§ 10 SpG) 

Der (Bürgermeister, Landrat, Amtmann (Kirchspiels­
vorsteher). Vorsitzender des Zweckverbandes) hat den 
Vorsitz im Verwaltungsr at persönlich zu führen. Er 
wird im Falle seiner Behinderung durch ein vom Ver­
waltungsrat gewähltes ehrenamtliches Mitglied des 
Verwaltungsrates vertreten. (Zusätzliche Regelung für 
kreisfreie Städte: Der Magistrat kann mit Zustimmung 
des Bürgermeisters (Oberbürgermeisters) einem ande­
ren hauptamtlichen Mitglied des Magistrats den Vor-• 
sitz im Verwaltungsrat der Sparkasse übertragen. Der 
Bürgermeister (Oberbürgermeister) bleibt, auch wenn 
er nicht Vorsitzender des Verwaltungsrates ist, berech­
tigt, jederzeit den Vorsitz mtt Stimmrecht zu über­
nehmen, sofern Angelegenheiten von besonderer Be­
deutung beraten werden sollen. In diesen Fällen nimmt 
der Vorsitzende des Verwaltungsrates an der Sitzung 
mit beratender Stimme teil.) 

§ 28 
Organ 

(§ 7 Abs. l SpG) 

Organ der Sparkasse ist der Vorstand. 

§ 29 
V o rs tand 

(§ 8 SpG) 

1 
(1~. Der Vorstand . der _Sparkasse ist eine öffentliche 

, Behorde. Er vertritt die Sparkasse 'eh 
, außergerichtlich gen tli~ und. 

j (2) Der Vors~and besteht aus de~ (Bürgermeist~r 
. Landrat, f\mtmann (Kirchspiclsvorsteher), zweckver~ 
f ba~dsvors1_tzenden) al~ Vorsi twndem und (vier bis acht) 
/ f.~en~n;tl~chen M1tgl!edern. die besondere wirtschaft-

1 1e. r a rungen und Sachkunde besitzen müssen und 

1 

hgr~1t llllcl .!Hl~igntlt sintl, cllti §pärl b!lliö zu f~r !!rft 
Dem„yo~stand gehör t f~rner der Sparkassenleiter an'. 
(Zusa~zllche Regelung fur krnisfrcie Stiidte: ........ sowie 

/ der Kammerer.) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden 
1 vertreten. 

!i 30 

Vors itzender des Vorstandes 
(§ 9 Abs. 1 SpG) 

i Der (Bürgermeister, Landrat, Amtmann (Kirchspiels­
j vorstehe_r), Vorsitzender ~~s _Zweckv.~rbandes) h~t d_en 
1 Vorsitz 1m Vorstand personl!ch zu fuhren. Er wird 1m 
, Falle seiner Behinderung durch ein vom Vorstand ge-
1 wähltes ehrenamtliches Mitglied des Vorstandes ver­
f treten. (Zusätzliche Regelung iür kreisfreie Städte: Der 

l Magistrat kann mit Zustimmung des Bürgermeisters 
(Oberbürgermeisters) einem anderen hauptamtlichen 

( Mitglied des Magistrats den Vorsitz im Vorstand der, 
: Sparkasse übertragen. Der Bürgermeister (Oberbürger- · 
l meister) bleibt, auch wenn er nicht Vorsitzender des , 

1 
Vorstandes ist, bere.chtigt, jederzeit den Vorsitz mit 
Stimmrecht zu übernehmen, sofern Angelegenheiten 

J von' besonderer Bedeutung beraten werden sollen. In 
1 diesen Fällen nimmt der Vorsitzende des Vorstandes 
j an der Sitzung mit beratender Stimme teil.) 
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§ 31 

Aufgaben des Verwaltun gsr ates 
(§ 11 SpG) 

(1) Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien der 
Geschäftspoli tik der Sparkasse, erläßt die Geschäfts­
anweisungen für den Vorstar,d den Kreditausschuß 

· und die Innenrevision und be~ufsichtigt dere.i Ge­
. schäftsführung. Er er:äßt ferner eine Geschäf tsanwci­
;· s1;1ng für d ie Dienstkräfte der Sparkasse, soweit sie 
1 nicht dem Vorstand angehören. 

! (2) Der Verwaltungsrat entscheidet über folgende 
! Angelegenheiten: 

§ 31 
Aufgaben des Vorstandes 

(§ 11 Abs. 1 SpG) 

: 1l (1) Der Vorstand bestimmt die Richtlinien der Ge-
schäftspolitik der Sparkasse und erläßt die Geschäfts-

1 anweisungen für den Kreditausschuß, den Sparkassen­
! leiter die Innenrevision und die übrigen Dienstkräfte 
\ der Sparkasse .. Er entscheidet über alle Angelegenhei-

ten der Sparkasse für die n icht der Gewährträger, der 
1 Kreditausschuß oder der Sparkassenleiter zuständig 

~ sind. 
1 (2) Der Vorstand entscheidet insbesondere über fol-
1 gende Angelegenheiten: 
l 

'\ a) Aufstellung der Grundsätze für den gesamten s,e­
schäftsverltehr (Kreditpolitik, Sicherung der L1qu_1d1- • 
tät, Anlegung der Bestände, Fe~tlegung der Zins- .. 

1 sätzc im Aktiv- und Passivgeschaft usw.}; 

1 b) Errichtung und Auflösung von Zweigstellen; 
. l 

c) vorschlag für die Ansteilung, Entlassung und Zur- J! Sct2.,~~fü'" 
ruhesetzung d er Mitglieder des Vorstandes und der '-' ,-

1 übrigen bei der Sparkasse tätigen Beamten; 

1
, d} Anstellung, Höhergruppierung und Entlassung der 

1 

bei der Sparkasse tätigen Ang_estellten und Ar~eiter; 
• 

1 
d) Aufstellung des Stellenplanes und des Voranschla­

ges der Handlungskosten; 
e) Fe.;tstellung des Jahresabschlusses, Verteilung des l 

Rei111,:cwinn~; 1 

i) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund­
stücken, mit Ausnahme des Erwerbs und der Ver­
äußerung solcher Grundstücke, die im Wege der 
Zwangsversteigerung erworben werden oder erwo1·­
ben worden sind, um Verluste zu vermeiden; 

- · ' g) Aufnahme v on Darlehen , soweit es sich n icht um 1 
zweckgebundene Mittel aus zentralen Kreditaktio­
nen handelt; 

g) Erwerb, Verä ußerung und Belastung von 'Grund- t 
stücken; 1 

h) Aufnahme von Darlehen und· Krediten;· ./. 

h) Erteilung von Vollmachten; 

i) Kreditanträge in den Fällen des § 34 Abs. 5; 

k) in Ausnahmefällen Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung, für die der Kreditausschuß oder der 
Vorstand• zuständig sind. 

(3) In dringenden Fällen, in denen eine Beschluß­
fassung des Vorstandes oder des Kreditausschusses 
n icht abgewartet werden kann weil aus einer Ver ­
zögerung erheblicher Schaden 'mr die Sparkasse zu 
befürchten ist, sind der Vorsitzende und der Spar­
kassenleiter gemeinsam nach gewissenhafter Prüfung 
der Sachlage zur selbst.ändigen Erledigung der An­
gelegenheit befugt. Der Vorsitzende hat dem Vorstand 
o?er dem K!editausschuß in der nächsten Sitzung über 
diese Geschafte zu berichten und nachträglich hierüber 
e.men Beschluß herbeizuführen. 

__ (4) Der Vorstand beaufsichtigt die laufende Geschäfts-
fuhrung des Sparkassenleiters. . I 
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§H ~ 
S i t z u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s § 

32 ,1(/ / 
(§ 12 SpG) Sitzungen des Vorstandes /f'.t · · 

(1) D V ·t (§ 12 SpG) 
un _er ors1 zende beruft den Verwaltungsrat ein 

d le1t~t die Sitzungen. Der Verwaltungsrat ist bei _(1) ~er yorsitzende beruft den Vorstand ein und 
Bedarf, !nsbeson<;1ere auf Antrag des Vorstandes min- leitet die_ Sitzungen. Der Vorstand ist bei Bedarf, min-
destens Jedoch viermal im Jahre unter :\litt ·1 ' d dcstens Jedoch '.1lie ........ Wochen unter Mitteilung der 
~agesordnung einzuberufen. Der Vorsitz~ndeei;:~ff der Tagesordnu~g emzu~erufen. Der Vorsitzende mulS den 

_erw~ltungsrat binnen einer Woche einberufen wc~~ Vorstand binnen einer Woche einber.ufen, wenn die 
t;,,~balftde deGr Mitglieder des Verwaltungsrates e~ unter Halfte der Mitglieder des Vorstandes es unter Angabe 

,, e es egenstandes der Beratung beantragt. des Gegensta_ndes der Beratung beantragt. Ausnahms-
(2) n· M't 1 · d weise k~nn i_m Umlaulverfahren beschlossen werden, 

s·tz ie_ 1 g ie er des Vorstandes nehm~n an d I wenn kem Mitglled diesem Verfahren widerspricht. t:il. ungen oes Verwaitungsra tes mit beratender Stirn~~ . . . 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlußf"h' l . 
Vorsitzende und die Hälfte de h a _1g, wenn der (2) Der Vorstand ist beschlußfähig wenn der Vor:l 
der anwesend sind. r e renamtl!chen Mitglie'- sitzende _und die Hälfte der weitere~ Mitglieder an-

·-- . wesend smd. . 
(4) Beschlüss~-'\Ve~ci~~ mit St' 1 • -

§ 33 

wesenden Mitglieder gefaßt 1mz::ien:nehrheit der an­
oder diese Satzun ' soweit nicht durch Gesetz 
Bei Stimmengleich1ie~~w:i!t a;derAes tvorgeschrieben ist. 

. er n r:ig als abgelehnt. 
(5} Über die Sitzung des v lt 

Niederschrift f t· . erwa Un.c!srates ist eine ;, j//H";i t~ . w er 1gen. die vom den d .b 

Aemen_: Verwaltungsratsmitglied ~ ·n u.\ b //P-1:>/~$~,/d._ 
uszuge aus der Niederschrift sinu · · is · q -

zu nehmen. ' · • • • vorgängen 

Kreditausschuß 
(§ 16 SpG) 

§ 33 

Kreditausschuß 
(1) Bei der Sparkasse ist ein Kreditausschuß zu bil­

den. Der Kreditausschuß besteht aus dem Vorsitzen­
de_n des Verwaltungsrates als Vorsitzendem. den Mit­
gliedern des Vorstandes sowie drei ehrenamtlichen Mit­
gliedern. 

(§ 16 SpG) 

d (l) !]e! der Sparkasse ist ein Kreditausschuß zu bil­
d;:· V~r teddnausschuß besteht aus dem Vorsitzenden 
1 rs an es als Vorsitzendem dem ,Sparka 
clter sowie zwei ehrenamtlichen Mitgliedern. asen-

(2) Die ehren.amtlichen Mitglieder· und ihre S tell­
V:~rtr~ter werden vom Verwaltungsrat aus seiner Mitte 1 fur ~1e Dauer ihrer Mitgliedschaft im Verwaltungsrat ..!) f~/~,;;( 
gewahlt. 

§ 34 

Aufgaben des Kreditausschusses 
(§ 17 SpG) 

(1) Der Kreditausschuß beschließt über alle Kredit­
anträge, soweit nicht nach der vom Verwaltungsrat zu 
erlassenden Geschäftsanweisung der Vorstand zustän­
dig ist. 

§ 34 

Au:fgaben des Kreditausschusses 
(§ 17 SpG) 

(1) Der Kreditausschuß beschließt über a lle Kredit- 1 
antriige, soweit nicht nach der: vom Vorstand zu _er­
lassenden Geschäftsanweisung oer Sparkassenleiter 
zuständig ist. Bei Kreditanträgen von besonderer Be­
deutung bleibt der Vorstand berechtigt, die Beschluß-
fassung in Ausnahmefällen an sich zu ziehen. 

(2) Der Kreditausschuß ist beschlußfähig, wenn min- (2) Der Kreditausschuß ist beschlußfähig, wenn min-
destens vier Mitglieder, darunter der Vorsitzende des deslens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates oder sein Stellvertreter und ein Mit- Vorstandes oder sein Stellvertreter und der Spar-
glied des Vorstandes anwesend sind. kassenleiter anwesend sind. 

(3) Der Kreditausschuß beschließt mit einfacher Stim-1 (3) Der Kreditausschuß beschließt mit einfacher 
menmehrheit, soweit nicht duTch Gesetz oder diese Stimmenmehrheit, soweit nicht durch Gesetz oder 
Satzung et.was anderes vorgeschrieben ist. Bei Stirn- diese Satzung etwas anderes vorgeschrieben ist. Bei 
mengleichheit gilt der Kreditantrag als abgelehnt. Er- . Stimmengleichheit gilt der Kreditantrag als abgelehnt. 
hebl der Vorsitzende oder ~in Mitglied des Vorstandes Erhebt der Vorsitzende oder der Sparkassenleiter 
Widerspruch, so ist der Kreditantrag ebenfalls abge- Widerspruch, 60 ist der Kreditantrag ebenfalls ab-

, lehnt. gelehnt . 

(4) Die Mitglieder des Kreditausschusses handeln 
nach ihrer freien, durch das öffentliche Wohl und die 

. Aufgaben der Sparkasse bestimmten 'überzeugung; sie 

. sind an Aufträge nicht gebunden. · 

(5) Der Kreditausschuß kann mit einfacher S timmen­
mehrheit Kreditanträge mit seiner Stellungnahme dem 
Verwaltungsrat zur Entscheidung vorlegen. l J/o'-r.J~P! 
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§ 35 

Ehrenamtliche Mitglieder 
(§§ 19, 22 SpG)' 

(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungs- _g 
rates müssen zu ........ (Gemeinde- oder Stadtvertretung, 

• Kreistag, Amtsausschuß (Kirchspielsvertretun!?), Zweck­
verbandsversammlung) (Vertretungskörperschaft) wähl-

, bar sein. Sie werden von der Vertretungskörperschaft 
auf die Dauer der Wahlzelt der Vertretungskörper- i 
schaft gewählt. Von ihnen müssen ......... Mitgllt!der der 
Vertretungskörperschaft angehören.*) 

Die Mitglieder der Vertretungskörperschaft sc-.heiden 7 
aus dem Verwaltungsrat aus, wenn sie ihren Sitz in --0 
der Vertretungskörperschaft verlieren. 

(2) Als ehrenamtliche Mitglieder dürfen nicht be­
rufen werden 

a) ehrenamtliche Mitglieder des (Kreisausschusses, · 
Magistrats); 

b) Dienstkräfte d ..... (Gemeinde, Stadt, Kreises, Amtes 
(Kirchspielslandgemeinde), Zweckverbandes); 

c) Personen, die Unternehmer, persönlich ,haftende Ge­
sellschafter, Kommanditisten, Aufsichtsrats-, Ver­
waltungsrats- oder Vorstandsmitglieder, Leiter, Be­
amte oder Angestellte von Kreditinstituten und an­
deren Unternehmungen sind, die im Wettbewerb 
mit der Sparkasse Einlagen annehmen oder die 
gewerbsmäßig Kreditgeschäfte betreiben oder ver- · 
mitteln; 1 

d) Personen, über deren Vermögen während der letz­
ten 10 Jahre das Konkurs- oder Vergleichsverfahren 
eröffnet worden ist, oder die während dieser Zeit 
den Offenbarungseid geleistet oder die Erklärung 
zur Abwendung des Offenbarungseides abgegeben haben; 

· e) Personen, die untereinander, mit dem Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates oder einem Mitglied des Vor- ,l 
standes bis zum dritten Grade verwandt, bis zum -0 
zweiten Grade verschwägert, verheiratet oder durch 
Adoption verbunden sind. 

Tritt ein Tatbestand nach den Buchstaben a) bis d) 
ein, so endet damit die Mitgliedschaft. Entsteht einer 
der Behinderungsgründe .nach Buchstabe e) jm Laufe 
der ehrenamtlichen Tätigkeit, so hat. falls einer der Be- · 
te!ligten der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder ein . ,;, 
Mitglied des Vorstandes ist. der andere Beteiligte, in -.!> 
den übrigen Fällen, wenn eine Einigung nicht zustande 

. kommt, der an Lebensalter jüngere Beteiligte auszu­
scheiden. Wird streitig, ob persönliche Ausschließungs- '} 

. grilnde vorliegen, so entscheidet der Verwaltungsrat. ._, 

(3) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungs- i 
rates sind zu Ehrenbeamten d.... (Gemeinde, Stadt, 
Kreis, Amt (Kirchspielslandgemeinde), Zweckverband) 

·,zu ernennen. 

(4) Nach Ablauf ihrer Wahlzeit oder nach Auflösung 
cier Vertretungskörperschaft üben die bisherigen ehren­
amtlichen Mitglieder ihre Tätigkeit bis zum Zusammen­
tritt des neu gewählten Verwaltungsrates weiter aus . 

(5) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungs­
rates haben Anspruch auf die Gewährung von Sitzungs­
geld, den Ersatz ihrer Auslagen und des entgangenen 
Arbeitsverdienstes im Rahmen der vom Innenminister 
erlassenen Vorschriften. 

r'~la~ 
S~ .:sw&~·1u-

j/o-,,(; ~ t, 
..s"f1M/r~~&,,k.r 

1
) Nach~ 19 das Sparkasa•n~esetzea soll ■indastons 

ein Drittel, jedoch nicht mehr ala dfe Hälft dir oti. 
ron:imtli chon ttglteder dar VertratungakOrparachaft 
daa 6evahrträgara angehör; n~ 

1
) lach§ 19 dn Sparkassangesatzaa soll höchstena 

9fn Or1 tta1 dor ahrena tl tchen 1tglfedar der V,w,. · 
trotucgsk5rparachaft du Gevährtrigara angahöraa. 
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§ 36 

Vors t-a n d 
(§§ lt, 9 Abs. 2 SpG) 

(1) Der Vorstand der Sparkasse ist eine öffentlicne 
Behörde. Er vertritt die Sparkasse gerichtlich und j 
außergerichtlich. , 

§ 36 

Sparkassenleiter 
(§ 14 SpG) 

(2) Der Vorstand besteht aus ..... hauptamtlichen Mit- 1 

gliedern. Der Gewährträger bestellt auf yors~lag des : 
Verwaltungsrates ein Mitglied zum gcschnftsfuhrend_cn 1 

Mitglied {6pei1kasscnkitcx), das den Vors tand vertritt. j 
Die Berufung und Zmiicknahme der Berufung ~er Vor- l 
standsmitglieder richten sich nach den Vorschriften des 
§ 14 kbs. 1 bis 3 des Sparkassengesetzes. 

' (1) Die Berufung und die Zurücknahme der Berufung 1 
des Sparkassenleiters richten sich nach den Vorschriften 
des § 14 Abs. 1 bis 3 des Sparkassengesetzes. 

(2) Der Vorstand bestimmt einen Beamten der den 1 
Sparkassenleiter im Falle seiner Behinderung vertritt. 

§ 37 § 37 

Aufgaben des Vorstandes 
· (§ 15 Abs. 2 SpG) 

Aufgabe n des Sparkasse n le iters 
{§ 15 Abs. l SpG) 

Der Vorstand führt alle Geschäfte, die nicht dem ~cr­
waltungsrat oder dem Kreditausschuß vorbehalten smd, 
selbständig und verantwortlich nach !,-1aßgabe_ der ~e­
setze, dieser Satzung und der G~~chafts_a:1we1sung 1m 
Rahmen der Richtlinien der Gcschaftspoht:k, unbescha­
det des Rechts des Verwaltungsrates, die Beschluß­
fassung in, Angelegenhei_ten von. besonderer Bedeutung 
in Ausnahmefällen an sich zu ziehen. 

§ 38 

Der Sparkassenleiter führt verantwortlich die lau­
fenden Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze dieser 
Satzung und der Geschäftsanweisung im Ra~en der 
Richtlinien der Geschäftspolitik. Zu den laufenden 
G~schäften gehört auch die Anlegung der Bestände so­
>".le die Entscheidung über Kreditanträge, soweit ihm 
diese Befugnis in der Geschäftsanweisung übertragen 
worden ist. 

Gründe der Ausschließung von de r 
M i twirkung bei Entscheidungen 

(§ 20 SpG) 

(1) Kein Mitglied der Sparkassenorgane oder des Kre­
ditausschusses darf bei Angelegenheiten beratend oder 
entsc.'ieidend mitwirken und während der Beratung 
und Entscheidung anwesend sein, wenn 
a) die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten, sei­

nen Verwandten bis zum dritten. oder Verschwäger­
ten bis zum zweiten Grade oder einer von ihm kraft 
gesetzlicher oder red1tsgeschäftlicher Vollmacht ver­
tretenen Person einen unmittelbaren Vorteil oder 
Nachteil bringen kann, 

b) der Betreffende persönlich haftender Gesellschafter, 
Kommanditist, Vorstands- , Verwaltungsrats- , Auf­
sichtsratsmitglied, Leiter, Angestellter oder Arbeiter 
eines privatrechtlichen Unternehmens ist, dem die 
Entscheidung der Angelegenheit einen unmittelbaren 
Vorteil oder Nachteil bringen kann, 

c) der Betreffende in der Angelegenheit in anderer als 
öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben 
hat oder sonst tätig geworden ist. 

(2) Ob die Voraussetzung des Abs. 1 vorliegen, ent- l, 
scheidet in Zweifelsfällen der Verwaltungsrat . 

§ 39 
Rechtsverhältnisse der Dienstkräfte 

der Sparkasse 

Für die Dienstkräfte der Sparkasse gelten die Vor­
schriften des § 23 des Sparkassenge.setzes. 

§ 40 

Am tsversch wieg enhei t 
(§ 21 SpG, §§ 77 ff. LBG, § 4 ATO) 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Kreditaus- 7 
s~usses und des Vorstandes sowie die übrigen Dienst- O 
kräfte der Sparkasse sind zur Amtsverschwiegenheit 
über den Geschäffuverkehr der Sparkasse, insbesondere 
über deren Gläubiger und Schuldner verpflichtet. Sie .. 
dürfen die bei ihrer Arntsfötigkcit erworbene Kenntnis 
vertraulicher Angelegenheiten nicht unbefugt verwer-
ten. Diese Verpflichtung bleibt auch nach dem Aus­
scheiden bestehen . 
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• • 

lun~. Hohergr p 
ten und ,\rb<'1tet ·ve 
S:.Udt, Kreise .. , Amtell 

Beamten r, 
•n. Dasselbe g il 

und Grundbuchan„ 
lurgschaften und V 

bhangig davon, ob C'ine 
wird Urkunden über d1e 

u,,P,L'rung oder Entlassung· der An­
cllrr werden im Auftrage d . (Stadt, 

verb,rndes) . . . . . . . von, .;es 
standsm1t llcd ,or,1nkassca:leiee1; voll. ogcr: 

Amte-s (Klrchspielslandgemelnde), 
vom Vorsitzenden des Vor-

(2) Der Vorstand kann auf Grund c ncs i.l.:schl.1ss~1: 
des Verwaltung11rat.es in der F'orm ocs Aos. l 

r. and l,:ann in der Form des Abs. l 

a) z.wc1 lkamw c,dcr An1:, ·,1t-,llc Jr cmc nsu,·n n Un­
tcr1.c1dwung von Wcdu,c.ln m.t Au ,n~ .nc der Aus­
stcl1ung oder ,\nnahmc ,nes w~w~dsJ, Schedc.s, 
Akkrcd,llvcn, Anw .1 t.11,; n, quittun cn, Bc~cnc.111-
.;un;:C'n, Sclirirt~tuckcn 1bc1 esmuttc nach :;§ l\J 
und ~ö sowni von Emhagun,:cn m den Sparkas ·cn­
büchnn (§ 3), 

b) den \ crwaltcr L·l.1c1 1-;,nm.11111 .wdgstcllc zur alleini­
gen Unterzeichnung der unter aJ autgcfuhrtcn U1·­
kundcn und Schn(tstucke 

be\. oll mach tigcn. 

(3) Im Spar-, Depositen-, Giro-, Kontokoncnt-, Dar­
lel1cnia- ~Incl W~•rl[l1 jMll Vi1! ,Ir ,Ci UIO llh 1;1111 • I • 
m11u1g her!,ll'!ltellten c.tulltungen t r die Sp,1rkassl! au 1 
ml! der Unterschrift emer aer m Ab~. 2 ~en mntcn Ptr­
soncn oder einem Kontrull~lcmpcl rcc-hLwt:rb1n lt.eh, 
wenn dtl' Spantas~c du1 eh Aushun ' 1 Sch,1lterrnum 
aut d1c :iiechlsverl.>mdltchk t i.o eher Qmitungcn hin-
WCJSl 

(4) Dll\ 13cst1mmu11i:;rn dc1 b • z l 
iur Gesch.i!le der la11fcndcn Vcrv. 
Sparka~i;c wirtscnaflllch mcr.i \ on c 
tun~ :,md 

(5) Der Vorstand kann zur Wuhrnchn)ung der In­
teressen der Sparka~se im Emzelfalt {z. U. m l'rr ze -
scn, bei Zwangsverste1ge1ungen u~w J auch cm ande1 C'. 
als das ge. cha1tsfuhrende Vorstand :n1tgl.cd odl'r ernc~1 
anderen Beauftragten mit der Vc1·tretung der Sp~r­
ka.<ise betrauen. 

(GJ Die vom Vor t nd 
Sw6cl der Spark ~be vers 
1,cl1e U11tu11den. 

U, 

(7J D,c Unter„chriit n ,. ili 
Beze chnung· 

lle n ,cren ~n 

t ,s 3 .,(, len n1d1t 
ang, u1 ~ f r d,~ 
cbl1u,ur Ll dcu-

ann 7.llr Wahrnehmung d r 
im Ern elfa,l (z.B. m Pro 
un n w1) anstE-llt de5 t­
s dc-n S arirnssenlc1ter oder 1 en 
mit der vertretung der Sparkasse 

m t u ,n X 
d öf n -

11 n nt a r 
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§ 42 

Prüfungen 

(1) Der Verwaltungsrat oder die von ihm beauftrag-
7 ten Mitglie.der sind berechtigt, Prüfungen, insbesondere --0 

Kreditprüfungen vorzunehmen. Der Verwaltungsrat 
oder die von ihm beauftragten Mitglieder sind ver-
pflichtet, neben den in dicsc1 Satzung oorgeseheu':11 
beseftderen PP~El:lRgen mindestens einmal im Jahr die 
Kredite einschließlich des Wechselobllgos mit den Kre-
ditunte.Y!agen stichprobenweise zu überprüfen. Zu die-
sen Prüfungen können Prüfer des Sparkassen- und 
Giroverbandes für Schleswig-Holstein und der Innen-
revisor hinzugezogen werden. 

(2) Der Vorstand hat den Betrieb ständig i.u über­
wachen und für einen geordneten Geschäftsablauf zu 
sorgen. Er hat mit der Aufgabe der Tnnenrevision, un­
beschadet seiner Verantwortung, geeignete Beamte oder 
Angestellte der Sparkasse zu beauftragen. 

(2) Der Sparkassenleiter hat den Betrieb s_~ndig zu 
überwachen und für einen geordneten Geschaftsablau! 
zu sorgen. Der Vorstand kann mit der Aufgabe der 
Innenrevision, unbeschadet der Verantwortung des 
Sparkassenleiters, geeignete Beamte oder Angestellte 
der Sparkasse beauftragen. 

(3) Außerdem unterliegt die Sparkasse den durch Ge­
setz und aufsichtsbehördliche Anordnungen vorgeschrie­
benen Prüfungen. Die Kosten dieser Prüfungei1 hat die 
Sparkasse' zu tragen. 

§ 43 
Gesch äftsja hr 

(§ 26 SpG) 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 44 

Voranschlag der Handlungskosten 
{§ 27 SpG) 

Der Verwaltungsrat hat vor Beginn eines jeden Ge- ./J 
schäftsjahres einen Voranschlag für den persönlichen 
und sächlichen Verwaltungsaufwand (Handlungskosten) 
nach den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Haushalts-
führung aufzustellen. ' 

§ 45 
Jahresabschluß und Entlastung 

(§ 28 SpG) 

(1) Nach A:blauf des Geschäftsjahres hat der Vor­
stand dem Verwaltungsrat die Jahresbilanz und die 
Gewinn- und Verlustrechnung {Jahresabschluß) ·sowie 
einen Geschäftsbericht vorzulegen. Der Verwaltungs­
rat legt den von ihm festgestellten, Jahresabschluß mit 
dem Geschäftsbericht und dem Bericht über die Prü- . 
fung des Jahresabschlusses dem Gewährträger und der 
Aufsichtsbehörde vor; der Jahresabschluß und der Ge­
schäftsbericht sind vorher · von dem Sparkassen- und 
Giroverband für Schleswig-Holstein zu prüfen. 

(2) Über die Entlastung der Sparkassenorgane be­
schließt d . • (Gemeindevertre.tung, Magistrat, Kreis­
ausschuß, Amtsausschuß {Kirchspielsvertretung), Zweck-
verbandsversammlung). · 

(3) Unverzüglich nach der Entlastung der Sparkassen­
organe ist der Jahresabschluß gemäß § 48 zu veröffent­
lichen. Die Bekanntmachung kann sich auf den Hinweis 
beschränken, daß der Jahresabschluß im Kassenraum · 
der Hauptstelle zur Einsichtnahme ausliegt. 

§ 45 

Jahresabschluß und Entlastung 
(§ 28 SpG) 

(1) Nach Ablauf des Gesch~ftsjahres 1:at der Spa:­
kassenleiter dem Vorstand die Jahresbilanz und die 

1 Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluß) sowie 
einen Geschäftsbericht vorzulegen. Der Vorstand legt 
den von Ihm festgestellten Jahresabschluß mit dem 
Geschäftsbericht und dem Bericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses dem Gewährträger und der Auf­
sichtsbehörde vor; der Jahresabschluß und der Ge­
schäftsbericht sind vorher von dem Sparkassen- und 
Giroverband für Schleswig-Holstein zu prüfen. 

(2) über die Entlastung des yorstandes . beschließt 
d..... (Gemeindevertretung, Magistrat, Kreisausschuß, 
Amtsausschuß (Kirchspielsvertretung), Zweckverbands­
versammlung), 

(3) Unverzüglich nach der Entlastung des Vorstandes 
: ist der Jahresabschluß gemäß § 48 zu veröffentlichen. 
Die Bekanntmachung kann sich au! den Hinweis be­
schränken, daß der Jahresabschluß i_m Kassenraum der 
Hauptstelle zur ELnslchtnahme ausliegt. 
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§ 46 23 
Verwendung von Dbe rsch!issen 

(§ 29 SpG) 

(1) DberschüssE\ der Sparkasse sind wie folgt zu ver­
wenden: 
a) Sie sind der Sicherheitsrücklage zuzuführen, solange 

sie weniger als 5 v. H. der gesamten Einlagen be­
trägt; 

b) sie sind je zu1· Hä l!le der Sicherheitsrücklage und 
dem Gewährträger zur Verwendung für öffentliche, 
mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse 
im Einklang stehende Zwecke zuzuführen, wenn die 
Sicherheitsrücklage 5 v.H., aber nicht 10 v.H. der 
gesamten Einlagen übersteigt; 

c) sie sind zu einem Viertel der S icherheitsrücklage und 
zu drei Vierteln dem Gewährträger zur Verwendung 
für die in Buchstabe b) bestimmten Zwecke zuzu­
führen, wenn die Siche.rheitsrücklage 10 v.H. der 
gesamten Einlagen übersteigt. 

(2) Die Sparkasse kann Überschüsse, die n icht der 
Sicherheitsrücklage zugeführt werden müssen, mit Ge­
nehmigung d . . (Gemein de- oder Stadtvertretung, 
Kreistag, Amtsausschuß (Kirchspielsvertretung), Zweclt­
verbandsversammlung) den in Abs. 1 Buchst. b) ge-l nannten Zwe.cken unmittelbar zuführen. 

§ 47 

Auf l ösung der Sparkasse 
(§ 31 SpG) 

(1) Uber die Auflösung der Sparkasse beschließt, un­
beschadet des F alles des § 31 Abs. 2 des Sparkassen­
•gesetzes, d ........ (Gemeinde- oder Stadtver tretung, Kreis-
tag, Amtsausschuß (Kirchspielsver tretung), Zweckver- J i/_ / -·· > _ / . 

bandsversammlung) nach Anhörung des Verwaltungs- .c, /'t-,v~"­
rates und des Sparkassen- und Giroverbandes für 
Schleswig-Holstein. Der Beschluß bedarf der Zustim-
mung des Innenministers. 

(2) Der (Bürgermeister, Magistrat, Kreisausschuß, 
Amtmann (Kirchspielsvorsteher), Zweckverbandsaus­
schuß (- vorsitzende)) macht unverzüglich nach Inkraft­
treten des Beschlusses die Auflösung öffentlich bekannt. 

(3) Der Vorstand der Sparkasse weist in öffentlicher 
Bekanntmachung auf die Auflösung hin und kündigt 
die Gu thaben binnen drei Monaten. Die Bekanntma­
chung ist zweimal mit Zwische.nfristen von je vier Wo­
chen zu wiederholen. 

(4) Guthaben, die bei Fälligkeit nicht abgehoben wer­
den, werden nicht weiter verzinst. Der zur Befriedigung 
der Gläubiger erforderliche Teil des Sparkassenver­
mögens ist zu h interlegen . 

(5) Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten 
verbleibende Vermögen Ist dem Gewährträger zur Ver­
wendung für die in § 46 Abs. 1 Buchst. b) bestimmten 
zwecke zuzuführen. Dasselbe gilt für das gemäß Abs. 4 
Satz 2 hinterlegte Vermögen, sobald die Befriedigung 
der Gläubiger wegen Ablaut der Verjährungsfrist ver-
weigert werden kann. · 

§ 48 . 

Bekanntmachungen der Sparkasse 

Bekanntmachungen der Sparkasse werden in d~~ vom .g /~ {~­
Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen (Amtsblattern) 
veröffen tlicht, soweit nicht ~ach dieser Satzung der 
Aushang oder die Auslegung 1m Kassenraum der Spar-
kasse genügt. 

• 
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§ 49 

Satzungsänderungen 
(§ 3 SpG) 

(1) Satzungsänderungen beschließt d . . (Gemeinde­
oder Stadtvertretung, Kreistag, Amtsausschuß (Kirch­
spielsvertretung), Zwec.ltve.rbandsversammlung) nach 
Anhörung oder auf Antrag des Verwaltungsrates. .ff r(),1';) /.a,,u4l, 
Weicht die Satzung von der Mustersatzung ab, so be-
dar f · sie der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Satzungsänderung tritt, wenn kein anderer 
1 Zeitpunkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer Bekannt­

machung in Kraft. 

§ 50 
Be k;i nntmachung der Satzung 

(1) Die Satzung, ihre Änderung und ihre Aufhebung 
sind durch den (Bürgerme.ister, Magistrat, Kreisaus­
schuß, Amtmann (Kirchspielsvorsteher), Zweekver­
bandsausschuß (-vorsitzenden)) öffentlich· bekanntzu­
machen. 

(2) Die Satzung ist im Kassenraum der Hauptstelle 
der Sparkasse auszulegen. 

§ 51 

In krafttrete n der Satzung 

(1) Diese Sab.ung tritt am 1. Oktober 1958 in Kraft. 
(2) Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige 

Satzung außer K1•aft. 
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Gesdl!fti.Anweisun= t6r deil. Voni~nd 
(lt:uSaA) 

-l ~ ~utsuu~/4..r 
(..&4 :i&'.' -6) 

Gemäß § 31 in Verbindung mit § 37 der- Satzung der 
•··············-···········-····-········-··- - Spar~ in ·--·-· _ ____ _ 
wird nachstehende Geschäftsanweisung für den Vor- -5 
stand erlassen: 

I. 
Zusammensetzun g , Besc hlußfass un g 

Gesch ättsve .r teilung ' Stellung des Sparkassenleiters 

"(l) Der Vorstand besteht aus dem geschäftsfüh- (1) Der Sparkassenleiter ist Mltgl:!ed des Vorstand~ 
renden Vorstandsmitglied und einem weiteren und des Kreditausschusses. . . 
Mitglied." (2) Der Vorsitzende des Vorstandes und der Spar-

kassenleiter sind in dringenden Fällen, 1n denen elne 
(2) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse gemcinscha.ft- Beschlußfassung des Vorstandes oder des Kredit.aus­

lieh, soweit nicht nach der Gilschii!tsanweisung (Ab- schusses nicht abgewartet werden kann, weil aus einer 1 

schnitt I Zi!!. 3 -und Abschnitt III) ein einzelnes Vor- Verzögerung erheblicher Schaden für die Sparkasse zu 
standsmitglied entscheiden kann. befürchten ist, gemeinsam 112ch gewlssenhafter Prüfung 

(3) Jedes Vorstandsmitglied erledigt die ihm zuze- der Sachlage ziur sel~ständige:1 Erledigung der Ange- : 
wiesenen Geschäfte selbständig, soweit es sicll nicht um leg~L.heiten befugt Die Vorschriften der§§ 12, 14 KWG 
Angelegenheiten von besonderer Bedeuturu! handelt. bleiben unberührt. . 

In Zweifelsfällen entscheidet das geschäftsfüh- Die Unterrichtung des Vorstandes oder des Kredit-
;ende Vorstandsroitclied ob ein Beschluß nach ausschusse.s durch den Vorsitzenden- d~ VorstandEG ist ' 

Z
'" 

2 
rf d 

1
.ch . 0 t .. ' durch den Sparkassenleiter vorzubereiten. 

1 

iu. e or er 1 lS • . . . Die Vor-
scllrlften des Abschnittes III bleiben unberührt.. 

,.(4) Das geschäftsführende Vorstandsmitglied ver­
teilt die Geschäfte unter die Vorstandsmitglieder." 
,.(5) Die Vorstandsmitglieder vertreten sich im (3) Der Sparkassenleiter wird im Falle seiner Be-
Falle der Behinderung gegenseitig." hlnde.runl durch den vom Vorstand tieateijten Stell- 1 

II 1'd '1' l' ~n. 
Bei längerer gleichzeitiger Behinderung des Spar- 1 

kassenleiters und seines Stellvertreters bestimmt der , 
Vorstand für die Gcsdlä!tsführung einen Beamten oder ' 
Angestellten und regelt dessen Befugnisse. Die Befug­
nisse ein-es Vorstandsmitgliedes können dem Beauf­
tragten nicht übertragen werden. 

(6) Dle Vorstandsmitglieder haben sich gegenseitig (4) Der Sparknssenlelter hat seinen Stellvertreter · 
über alle wiclltigen Voriänge und Entscheidungen zu über w1clltige Angelegenheiten au! dem laufenden zu 
unte.rricht.en. halten. 

(7) Die Besdllüsse des Vorstandes nach Zill. 2 sind in 
einer kurzen Niederschrift festzuhalten und von d~ 
Vorstandsmitgliedern zu unterscllreiben. Die Vorschri!­
ten des Absc:hni~ III Zillern 8 und 9 bleiben un-
berührt. 

II. 

Auf eabe n 

(1) Der Vorstand führt alle Gescllätte d(!I' Sparkasse, (1) Der Sparkassenleiter führt verantwortlich die 
die nicht dem Verwaltungsrat oder dem K.reditaus- laufenden Gesclläfte nach Maßgabe der Gesetze, der 
schuß vorbehalten sind, selbständig und verantwortlich Satzung und der Geschäftsanweisung im Rahmen der 
nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und diesor Richtlin!cn der Gescllättspolitik. 
Geschäftsanweisung im Rahmen der Riclltlinien der · · 
Geschäftspolitik, unbeschadet des Rechts des Ver-
waltungsrates, d ie Beschlußfassung in Angelegenheiten 
von ·besonderer Bedeutung in .Aiusnahmefällen an sich 
zu ziehen. 

(2) Insbesondere hat der Vorstand folgende Aufgaben: 
a) die Vorbereitung und Ausf~g der BesdlJ.Usse 

des Verwaltungsrates und Kreditausschusses; 
b) die Unterrichtung des Verwaltungsr~tes - vor allem 

seines Vorsitzenden - i.iber wichtige Sparka.ssen­
aflielegenheiten; insbesondere 1st zu berichten über: 
die wirtschafüiche Lage der Sparkasse, 

g o/1 ()J/uz.,>(~ ~ 'k.r 

.;J/~~JL 
._g~t'-eu.d 

ihre Zahlungsbereit.schatt, 
die Anlegung des Sparkassenvermögens und die Anlegung der Bestände und 

die Entwicklung oer t.;JnJagen und des Kredit­
geschä!tes ; 

größere Abschreibungen 
rungcn; 

besondere Rl.slken; 
au! zweifelhafte Forde- die notwendigen Abschreibungen au! zweifelhatte ' 

. Forderungen·; 
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c) Cic /oJ'..!itcllung, Bc!ö:-dcrunz und E..,U.:.:..s!.L'"'lC der ~i 
der Sparkasse l>:.;C:.-i5iti:!tcn A.-iecstcil~n u.,d • .:.:­
heiter; 

d) die Vc..rtretu:13 der Sparl:1!:;sc und - .::u G:-und 
oincs Bc.-;c.'11;.u;:;c:; de:: Vc=w:.ltur.~s:::i:cz - die Ec­
vollmtichtieune von Bco.mtc:i l.:.:ld Ant;~tclltcn, c!c 
an der Vc...tctune der Spt:.r"'?""O nach § <.l de. 
Satztlll.5! mitzuwirl=c1i h:lt---.:i; 

c) dlc :Mitwirkung bei der V ertretung der Sparknsse; 
Erklärungen nach § 41 (1) Satz l und 3 der Satzung 
slnd vom Sparkassenleiter mit zu unterschreiben; 

g) die Vcrfüeung ül>cr die Au.::::;:ic;;a c!c:· 1::.~c:i cm vcr-
waltung es Handlune:;tos :1vo~:rc"- · -,:ci;. f} die Vertü~une über dlo Ausgaben der lautenden 

Verwaltun .Im Rahmen des HandlutliSko.stenv~-
. anschlagcs. _, 

:n. 
:,;: .. Cd i t b C w i: l: zu n::: C n 

(l) De:r Vorstand !t:tnn :..:rcaitc in :.'.ol!;c~dc:n Ur..t.::r.zc .2 .t;~~~~~·/c:...r 
bewilligen: -r 
CVorsch.:az üoor <!ic Höhe de:- Bewilll~.:s:ic uznisse 
s. Anlaec.) 

A. G c d c c kt c r Person c l :: r c d i 0 1:; :'.ii.:.S!l.) 
Der Vorstand: 

A. Gedeckter Person&.lkredit (§ 16 MU.Sa) 
bis zu DM .......... ·-·-····--· im Einzcl!alle 

bis 7.t.: D;.:l: ... : ......................... ::.:. ::;:Jnzc' ·•~ Po 
Ein Vorst=ds::nit.::Llcc: 

bis zu D':ll - ·····-··················· .. - 1::1 ::1nz0:!::1.lo 
B. Bl.'.l.nko !crcdi tc (5 17 MuS:.) 

Der Vor::.tand: 
bl$ zt.: DM ·······-······· ................ i:.1 ~i.nzc.1!.:l 1o 

Ein Vorstand:;mit::; icd : 
b is :.u D::-A: ·······-···· .. ··-············ i :zin.zcl :.lla 

C. R cal kred i t ( 15 füSa) 
Der Vorsb.nd: 

bi.'.: 7.U :>M ····-··-················ i.-n Sir..zcl!::.llc 
Ein Vorstand:;rrü iglic{l : 

bi.'.: zu Dr.-! . ...................... __ im Zinzel:.3.lle 

D. Komm.un aH:rcdlt (§19]LuS:.) 
Der Vorstand: 

bis zu DU: •.............................. 1.m Einzcll'nlfo 
E.in Vorstandsmltellc:i : 

bi.'.: zu DM ·-··---·-.. ··· ~ Einzcl.'..:illo 

B. Blankokredit (§ 17 MuS:l) Einzel!~ 
bis zu DM · ·····-·····-··-··-·- im 

C. Realkredit (§ 15 MuS:.) l!all 
bis zu DM ··-····-········-- im Einz.e e 

D. Kommunalkredit(§ 19 ~ uSa) 
bis z.u DM ······- ·----· dm Einzcl!alle 

E. Vo.rübcrr:chcr.:d.c Ubcrzic~u;:i.ge:.-i. von 
Gut ho!:lc:::.!: o ntcn oder Krcd:. über ­
s c h r c i tu r: ~ e :1, so! rn dio Bonit.J.: d.c;:; Schuld­
ners, scL, scithc..~~ C--c:;catift.,gobahren und :;eine 
Kontcnbcwe.::u;:i.e die:, zu.lassen: 

Der Vo.rsta:id: bis zu DM ____ _ 
bii; 7.U DM -·· · ········· ........ _._ :ir.l Einzel cllc 

im Einzcl!a.lle 

Ein Vorst.i.ndsmitelic:l: 
bis zu DU ·-..................... im EinzclZ:.llc 

F. Für die Ub::n.~h.~c von :S ü r g s c h a ! t e n u n d 
il b. n l i c h c :i V o ;; p :I l i c h t u n g C n /!C!::!Öß § 12 (3} 
<!er S:.!:zi!."1.g .'.:C~tcr. die vor:itc:.endcn Grenz.er. :f\.l.r 
gcdcc:tc Pc.~on.:l~ccitc 'lmd für Bl.i.nkok.redite {A, 

) sin.'!3c-r ;, ~-

In de;; x.c:i.ifu::.·;1'.lli::;u."l,'.Is!co:it.:n1cn-t des v.orct.llnccs ,-l 
oder c·n V Vcr;;t:.r.d~:.::1!.-xles (A bis F) sJ.Dd d~­
sclbcn Kr" "it:l::h.r . .-~::= vo::.: Vcrwaltunesr;::t oder Kredit- J 
aur:Z.Cu.ß · ::,-.n..l!.ir;t~ ::'..Icdi~ nicht einzubeziehen. 

!{r;:,.::it.:, n:.ch f . , 3 un' ~ dürtc:i. dem!lelb::n Kredit­
nc~~ r.cbcn-::.:=::.:.!c.:r ~ur i!l :ur Höhe der Grenze 
für .;cdcc'.:t= ?~--;;o~ ·t (A) eew.1b..-;; wCTdeu. 

~Mi~SW-1 ~·'k.S' 
i"<HOf~,.ut 
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(2) Dcr Vor:.t:md ade. cln Voratand!;mlt„ll.cd eP.~c."'lcl­
d~t übcr Krcditant:-··ce im R.:l,.'uncn ::<:ir~ E !u.:,i.!.'.;:::e 
cnd:::üJ.tl::. Das Vor.'ltnnd:;mlt<>llcd kann K.rcd.it::..nt.r""C 
ü ber dio C3 c.nt:icheidcu knn;, d= Vor:;t:lnd vo.-Jc-~c'.n'. 
der Vorstand bnn Kreditantrliee dem Krcd.it.i.ussdluß 
vo:::lc;:en. 

(3) Der Vo::::;tlnd bc:;c..'lllcßt itl Krccl:it:;c.'lch!l!t n.ich 
dc.ü D-....:iti=un,'.!cn de., Abcfuii~ I Zitt. 2.. 

(2) Der Sparkassenleiter ent.sch~ldet , über KrlXiit­
nntrllge im Rahmen seiner Bc!ugnlsse cndgilltlg. Er 
kano solche Kreditantrlige dem Kredit.russchuß vor­
legen. 

Licgc:i Krcditbc,1illi~Ull.!:co nac!l § 16 (1) Zill 2, O 17 . 
de: S:lt:un.z 1m P.ahx:lc::i <lcr E-clu,..~o ein~ Vor• (3) Entsd:eidungen nach § 16 (l) zm. 2, § 17 der 
aton~t~H<Xic.; liO " "".t d •• ...,.- t::·"•'--' ,, . Satzung,_ d1e im Rahi_nen der Bc!ugnisse des Spar-

- .,.. • .,cn.....:, C.:.::c.::l ai ~w:i.::!- kassenle1ters liegen, tri!!t dieser ollein. 

"(4) Kredite nach §§ 13 und 15 KWG dürfen nur 
vom Vorstand bewilligt werden, auch wenn die 
Bewilligungen im Rahmen der Befugnisse eines 
Vorstandsmitgliedes liegen. 

Die Vorschriften des§ 15 KWQ über die ausdrück- ' 
lid\e Zustimmung des Verwaltungsrates sind zu 

1
· 

beachten." ., 
(5) Die Kredltbewilllgunsen des Vorstandes oder eines ,/j 

Vor:itandsmlti:;liedes m üssen s.ich i:n Rahmen der durch 
Gc<iet.z, Satzune oder Bclclhun,esg,run~ät:z.e vorgc­
ochricbcnen Grenzen halten. Hicrbct s.lnd bereits vom 7 
Vcrwaltun<'!:.rat und vom Kreditausschuß bewilligte ...0 
Krodlte ci~ubcziehen. 

Der Vorstand oder cin Vorstandsmltelicd darf keine J 
Kredite bewilligen, weno der Verwaltune.srat oder der .l 
KredltausschuD dem Kreditsuchenden. einen Kredit­
antrag abgelehnt oder weitere Kreditbewilligunecn aus­
gc:ichlossen hnt. D:l.s gilt nic!lt, wenn bei einem späteren 
AntNlg des Kredit.suchcodcn dlo alsdann an;;ebot.enen 
Sichcrneitcn ausreichen oder sich die wirtscha!tlichcn 
Vcrhiilt.nlsse des Kredit.suchenden wesenllich icbesscrt 
haben. 

Hat der Verwaltunzm-at oder der Kreditausschuß J 
über einen Kreditantrag entschieden, so kann der Vor- .z 
ot.o.nd oder ein Vorstandsml~lied demselben Kredit­
suchen.den nicht zugleich oder unmittelbar .folgend einen 
weiteren Kredit bewilligen. 

Die Absätze 2 und 3 eelten sinnJlcm.äß für Kredit­
bewilligunaen eines Vorstandsmitgliedes bei vorange­
iangenen Enbcheidungen doo Vor.st.andcs. 

(6) Der Vor:itand lw.t den Kreditausschuß in seiner .ß 
nächsten Siuune voo eigenen Kreditbewillieungen oder 
von Kred1tbewJ..ilJ.8ungen, der Vorstandsmit&llcder zu 
unterrichten, wenn der Verwaltungsrat oder der Kredit.- -6 
ausschuß demselben Kreditnehmer bereits Kredite l>c­
willlgt hat. Der Kreditausschuß ist bei sein.er nächsten 
Sitzung über die von dem Vorstand oder einem Vor- z 
standsmitglicd bewilligten Kontoüberz.i.ehun3cn und 
Kreditüberschreitungen zu unterrichten, sofern diese 
den Betrag von DM .. _ .............. ·-·-·- übersteigen. Das gilt 
nicht für Kontoüberziehungen und Kreditüberschrcituµ­
gcn, die bereits am Tage der Vorlage an den Kredit.­
ausschuß wieder unter dem vorgenannten Betrag zu­
rückgeführt sind . 

(7) Der Vorstand oder cin Vorst.andsmitglied ist be- .2 
lugt, bei Krediten, die durch den Verwaltuni;srat oder .2 
durch den KredltausschuD bewilligt worden sind, unter 
Wahrung der Satzungsbestimmungen und Beleihun,gs-
grundsätze, die zur S icherung eines Kreditea belasteten 
Grundstücke oder Teilo von Grundstücken, ferner 
Gegenstände, aut die sich Rechte erstrecken, aua der 
Ha!tung zu enUassen. Entsprechendes gilt für Ent-
lassungen aus der persönlichen Schuldhatt. 

Der Vorstand oder ein Vorstandsmitglied kann unter ..Z ~~ euh 
den Voraussetzuneen des Aba. l Stundung oder Aus-
setzung der Tilgungsraten Ws zu einem Jahresbetrag 
bewilllten. 

(8) Die Kreditbewilligungen des Vorstandes und der 
Vorstandsmitglieder .sind zuminde.llt in Listcn!onn 
!C3tzuhalten und in den Einzclkrcditakt.en zu vermer• 
ken. Die Vorstandsmitglieder hiibcn sjch in ire.gcl­
mäßigen Zeitabständen gegenseitii über alle Kredit­
bewillig,uneen zu unterrichten. 

(9) Vorübergehende Kont.oül2_erziehungen und Kred.it... 
überschre.ltu.ngen können durch Abzeichnung der Be­
lege genehmiat werden, In regelmli.ßigen Zeitabständen 
sind vollständ.i&e Ubeniehungslisten dem Vorstand 
vorzulegen. 

(7) D lc Krcdl!bcwilligunge; des S paTkassenleiters sind. 
z.uml_ndest .In Llsten!orm !~tzuhalten und in den Ei .1 kred1takten zu vermerken. nze -

(8) vorübergehende Kontoüberziehungen und Kredit­
überschreitungen können durch Abzeichnung der l;l-elege 
genehmlgt werden. 
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(10) Der VorGtnnd ist berechtigt, mit Zustimmung des .l ~(lJ·t'~~cuh 
Verwaltungsrntca seine Kreditbewilligungsbefugnisse .,Ä 
unter Begrenzung au! geringere Betrlige au! Abteilungs- . J/~lt:ud)L · 
lelter oder Leiter größerer Zweigstellen :ou übertragen. 
DlC$.O Ubert,ooguni muß 1n Sc:hri.tUorm als Gescbäfts-
anwclsung erfolgen. Neben den Abtc1.l,ungs- und Zweig- ? 
1\ollenldtorn bleibt der Vonbnd verantwortlich. Er ,c $1'~.$~~4/" 
"1 von den Kredit~ nachtriil!c:h au unter-
richten. 

\ 

IV. 
Schluß bes tl mm u ngen 

(1) Jedes Vorstandsmitglied erhält e inen Abdnu:k. .Z ~a>~~u;,5~k,r-
dicscr Geschäftsanweisung gegen schriftliche Empfangs- ,N .('~ N 
bcstätigung. Die Bestätigungen sind zu den Akten :r.u · PU · 
nehmen. Den Verwaltungsrat.smltglledern i&t 1lelchtallt ,:B .v~ J _ . . -., .•• ~,•✓,~-_ .J. _ 
ein AbdJiuc:k ausz;uhändlgen. re,,.,_.,rr, 'f-#4<r 
(2) Diese Geschäftsanweisung tritt am-----
in Kratt. 

Anlage zur Geschättsanwehung 
für den Vorstand 

Vorschlag filr Kreditbewilligung,- Vorschlag !Qr Kreditbewllligungs -
be!ugnl110 nQCh MuSa A betugnlsae nach Musa B 

Gedeckter Penonalk.redit, Realkredit, Kommunalkredlt 

Größe der Sparkasse durch ein durch den 
Gesam tcinlagen Vorstandsmi tglled Vorstand 

bis 10 Mill. DM 7 500,- DM 15 000,- DM 
bia 20 Mill. DM 12 000,- DM 20 000,- DM 
bia 30 Mill. DM 15 000,- DM 25 000,- DM 
bis 50 Mill. DM 20 000,- DM 35 000,- DM 
bis 100 Mill. DM 25 000,- DM 45 000,- DM 
über 100 Mill. DM Sonderregelun2 

Blankokredit 
bis 10 Mill. DM 
bis 20 Mill. DM 
bis 30 Mill .. DM 
b1a 50 Mill. DM 
bis 100 Mill. DM 
Ober ~00 Mill. DM 

7 500,- DM 12000,- DM 
10 000,- DM 15 000,- DM 
12 000,- DM 17 500,- DM 
15 000,- DM 20 000,- DM 
17500,- DM 2.5000,- DM 

Sonderregelung 

Größe der Sparkasse 
Gaamteinlagen durch den Sparkassenleiter 

Gedeckter Personalkredit, Realkredit, Kommunalkredit 

b!s . 5 Mill. DM 5 000,- DM 
bis 10 Mlll. DM 7 5-00,- DM 
bis 20 Mill. DM 12 000,- DM 
bis 30 Mill. DM 15 000,- DM 
bis 50 Mill. DM 20 000,- DM 
bis 100 Mill. DM 25 000,- DM 

Uber 100 Mlll. DM Sonderregelunit 

Blankokredit 
bis 5 Mill. DM 
bis 10 Mill. DM 
bis 20 Mill. DM 
bis 30 Mill. DM 

' bis 50 Mlll. DM 
bis 100 MUI. DM 

über 100 Mill. DM 

' 5000,- DM . 
7500,- DM 

10000,- DM . 
12000,- DM 
15000,- DM 
17 500,- DM 
Sonderregelung 

Vorübergehen.de Uberrlehungen von Guthabenkonten 
oder Kreditüberschreitungen 

Der eln7:USetzende Betrag ist nam den jeweiligen 
llrtuchen Verhältnissen zu bestimmen Er 1011 jedoch 
26 000 DM nicht Qber1chreiten. . 
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I. Mustersatzungen 
2fl 

Gegenüberstellung der Satzungen A una B umer Berücksichtigung der 

Änderungen gern . Runderlaß des Innenministers vom 28. Juni 1963 

Satzung A Hinweise auf Unterschiede 
zu Bin bezug auf 
Verwaltungsrat, Vorstand, 
Sparka ssenleiter 

x Vorstand bei Au. B 
zuständig 

Satzung A 
11 

Satzung B 

Gegenüberstellung 

unterschiedlicher Bestimmungen 

II. M u s t e r g e s c h ä f t s a n w e i s u n g e n 

Gegenüberstellung der Geschäftsanweisungen A und B unter Berticksich­

tigung der Änderungen gern, Runderlaß des Innenministers vom 

24. Dez. 1963 

Geschäftsanweisung A Hinweise auf Unterschiede 
zu B in bezug auf 
Verwaltungsrat, Vorstand, 
Sparkasse~leiter 

C 

, Geschäftsanweisung A 11 Geschäftsanweisung B 

Gegenüberstellung 

unterschiedlicher Bestimmungen 
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r 
r 
! • A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

N a me, Sitz, Haftung des Gewährträgers 
. (§§ 1, 4 SpG) 

(1) Die von d ........ (Gemeinde, Amt, Kreis, Zweck-
verband) ·······-·············· .. ······-··············· errichtete Sparkasse mit 
dem Sitz in ................................................................ hat den Namen: 
................. -............................................................... " und führt ein Siegel 
oder einen Stempel mit dieser Bezeichnung. 

(2) Die Sparkasse jst eine mündelsichere, dem ge­
meinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt de~ 
öffentlichen Rechts. 

(3) D........ (Gemei.nd~, Amt, Kreis, Zweckverband) 
................................................ haftet als Gewährträger für die 
Verbindlichkeiten der Sparkasse unbeschrä nkt. Die 

' Gläubiger der Sparkasse können den Gewährträger nur 
in· Anspruch nehmen, soweit sie aus dem Vermögen der 
Sparkasse nicht befriedigt werden. 

(4) Die Sparkasse kann Zweigstellen mit Ein- und 
Auszahlungsverkehr (Haupt- und .Nebenzweigstellen) 

· oder lediglich mit Einzahlungsverkehr (Annahmestellen) 
errichten. 

(5) Die Sparkasse ist Mitglied de~ Sparlrnssen- und 1 
Giroverbandes für Schleswig-Holstein. 

§ 2 1 

Aufgaben 1 
(§ 2 SpG) 

(l) Die Sparkasse hat die Aufgabe, den Sparsinn in 1 
der Bevölkerung zu wecken und zu fördern. Zu diesem 1 
Zweck hat sie alle erforderlichen und geeigneten Ein­
r ichtungen zu treffen, um möglichst wejte Kreise der 
Bevölkerung für den Spargedanken zu gewinnen; hier- j 
zu gehören auch die Pflege des Sparsinns der Jugend / 
durch Belehrung und Schulspareinrichtungen sowie die 
Förderung des öffentlichen Bausparwesens. 1 

(2) Die Sparkasse gibt Gelegenheit, Ersparnisse und / 
andere Gelder sicher und verzinslich anzulegen. Sie r 
d ient der Befriedigung des örtlichen Kredi tbedarfs nach 1 
Maßgabe dieser Satzung, pflegt den bargeldlosen Zah- 1 
lungsverkehr, insbesondere den Spargiroverkehr (Spar- i 
kassenüberweisungsverkehr), und betreibt die weiteren 1 
in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. i 

(3) Die Spareinlagen sollen unter Berücksichtigung 
1
, 

der Liquiditätserfordernisse grundsätzlich lang- oder 
mittelfristig angelegt werden, die sonstigen Einlagen ; 
mit keinen längeren Kündigungsfristen, als s1e herein- / 
genommen sind. Die Ausleihungen werden entweder 
als jederzeit kündbare Kredite oder als Darlehen, in der / 
Regel mit Kündigungsfristen und planmäßiger Tilgung 
gewährt. · , 

(4) Die Geschäfte werden nach wirtschaftlichen 1 
Grundsätzen geführt. / 
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B. Sparkassengeschäfte 

I. Passivgesc!Jäft 

1. Spareinlagen 

§ 3 

• , 1 

1 

1, Spareinlagen; Sparkassenbüc'her 

1 
11
(1) Die Sparkasse nimmt von jedermann Spar­

einlagen in Höhe von mindestens 1,- DM an. 
Spareinlagen sind Einlagen, die. durch Ausferti­
gung einer Urkunde, insbesondere eines Spar­
kassenbuches, als solche gekennzeichnet sind. Als 
Spareinlagen dürfen nur Geldbeträge angenom­
men werden, die der Ansammlung oder Anlage 
von Vermögen dienen ; Geldbeträge, die zur Ver­
wendung im Geschäftsbetrieb oder für den Zah­
lungsverkehr bestimmt sind, erfüllen diese Vor­
aussetzungen nicht. Gddbeträge, die von vorn­
herein befristet angenommen werden, gelten 
nicht als Spareinlage. Geldbeträge von juristi­
schen Personen und Personenhandelsgesellschaf­
ten dürfen nur dann als Spareinlage .angenom­
men werden, wenn die VoraussetzungP.n der 

Sätze 3 und 4 dargetan sind. Dles gilt nicht für 
Geldbeträge von Einrichtungen, die gemein­
nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
dienen." 
11(2) Jeder Sparer erhält bei der ersten Einlage 
ein Sparkassenbuch, das Namen und Wohnung 
.des Sparers sowie die Nummer des Sparkontos 
enthält. Das Sparkassenbuch muß ferner einen 
Hinweis darauf enthalten, daß die Satzungs­
bestimmungen über den Sparverkehr im Kas­
senraum eingesehen werden können. Dem Spa-

- rer wird auf Antrag ein Abdruck dieser Sat-
zungsbestimmungen ausgehändigt." 

1 (3) J ede Ein- und Rückzahlung wird mit Angabe des · 

1 

Tages in das Sparkassenbuch eingetragen. Einzahlungen 1 
durch -Oberweisung, Scheckübersen<lung und dergleichen } 
werden bei <!er nächsten Vorlage des Sparkassenbuches 

1 eingetragen. ! 
1 (4) Im freizügigen Sparverkehr (§ 8 Abs. 1) werden ! 

1 

die von einer anderen Sparkasse entgegengenommenen 
1

, 
Einzahlungen sowie die von einer anderen Sparkasse 

, an den Sparer bewirkten Auszahlungen von der anderen I 
Sparkasse in das Sparkassenbuch eingetragen. Diese 1 
Eintragungen durch eine andere Sparkasse erbringen 1 
wie eigene Eintragungen den Beweis, daß die beschei­
nigten Ein- und Auszahlungen stattgefunden haben. , 

1 • • 
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i § 4 

1 Verzlnsung; Verjährung 

j (1) Der Zinssatz für· Spareinlagen wird vom Ver-! waltungsrat festgesetzt und durch Aushang im Kassen~ 
j raum bekanntgegeben1, er iet im Sperhaseel'tbueh Bit 
. vermePh@R. 

,.(2) Eine Änderung de-s Zinssatzes tritt. für be­
stehende Spareinlagen mit ihrer Bekannt­
machung durch Aushang im Kassenraum in 
Kraft." 

.,(3) Der Zinslauf beginnt mit dem auf die Ein­
zahlung folgenden und endet mit dem der Rück­
zahlung vorhergehenden Kalendertag. Der Mo­
nat w ird zu 30 Tagen, das Jahr zu 360 Tagen 
gerechnet." / 

1

.--(4) Die aufgelaufenen Zinsen werdeu am Jahresschluß 
dem Kapital zugeschrieben und mit diesem vom Be-
ginn des neuen Geschäftsjahres an verzinst. ; 

l (5) Nur volle DM-Beträge werden verzinst. 
(6) Mit Ablauf von 30 Jahren nach Ende des Kalender- ·-

l 
jahres, in dem die letzte Einlage oder Rückzahlung auf · 
ein Sparkonto bewirkt wurde, kann die Verzinsung der 
Spareinlage eingestellt werden. Nach Ablauf eines 

l 
weiteren Zeitraumes von fünf Jahren, innerhalb dessen 
das Sparkassenbuch nicht vorgelegt wurde, verjährt der 
Anspruch aus dem Guthaben. Vor .Aiblauf der Ver­

, jährungsfrist ist durch dreimonatigen Aushang im 
1 Kassenraum darauf hinzuweisen, daß das Guthaben 
j nach Eintritt der Verjährung der Sicherheitsrücklage 
1 zugeführt werden kann. Die Fristen beginnen bei ge­
j sperrten Einlagen (§ 7) nicht vor dem Ablauf der Sperre. 

§ 5 

1 
Rückzah l un g 

1 (1) Die Sparkasse zahlt Beträge ,bis zu 1000,- DM 
1 ohne vorherige Kündigung sofort aus. Zur Rückzahlung 
; höherer Beträge innerhalb eines Zeitraumes von einem 
! Monat Ist die Sparkasse jedoch nur verpflichtet, wenn 

rechtzeitig gekündigt worden ist. 
(2) Die Kündigungsfrist beträgt, sofern nichts anderes 

ausdrücklich ver-einbart ist, filr Beträge über 1000,- DM 
, drei Monate. 

(3) Die Sparkasse kann andere als die in Abs. 1 und 2 
vorgesehenen Rückzahlungsbedingungen mit dem Spa-

1 rer vereinbaren (Spareinlagen mit vereinbarter Kündi­
. gungsfrist). Solche Vereinbarungen sind im Sparkassen­
( buch und auf dem Konto zu vermerken. 
; (4) Bei KündJgung der Spareinlage durch den Spa­
' rer kann die Sparkasse dem Sparer erklären, daß sie 
; die Kündigung als nicht erfolgt ansehen werde, wenn 

der Sparer das Geld nicht binnen einer Woche nach 
: Fälligkeit abhebt. Die Sparkasse kann diese Erklärung 
, auch im voraus durch Abdruck im Sparkassenbuch 
' abgeben. 
1 
! (5) Die Sparkasse kann Spareinlagen schriftlich oder 
; d:Irch „zw~imalige_ Bekanntmachung (§ 48) kündigen. 
: Die Kund1gungsfrist beträgt drei Monate sofern keine 
! längere Kündigungsfrist vereinbart -ist (Abs. 3). Die ge-
1 kündigten Spareinlagen, · die nach A-bl-auf der Kündi­
' gungsfris t nicht abgehoben sind, verzinst die Sparkasse 
· nach freiem Ermessen . 
1 (6) Die Rückzahlung von Spareinlagen und die Aus-
4 zahlung von Zinsen dürfen nur gegen Vorlage des 
! Sparkassenbuches erfolgen. 

I
!. (7) Wird die ,gesamte Spareinlage zurückgezahlt, so 

1 
ist das Sparklassenbuch der Sparkasse zurückzuge

1
ben. 
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§ 6 

B e r ec h tig un gsausweis; M .ündelgelder 

: (1) Die Sparkasse Ist berechtigt, aber nicht verpflich­
l tet, a1;1 jeden Vqrleger des Sparkassenbuches Zahlungen 
1 zu leisten. 
1 
,1 (2) Um Verfügungen Unbefugter über Spareinlagen 

zu verhindern. kann der Sparer bestimmen daß d ie 
Sp~kasse nur gegen Vorlage eines besond~ren Aus­
we1s~s oder unter Beachtung einer anderen Sicherungs-
verembarung zahlt. • 

(3) Sparkassenbücher, auf die ein Vonnund ein 
~fleger oder ein ,Elternteil, dem ein Beistand b;stellt 
1st, nach § ~809 des Bürgerlichen Gesetzbuches Ein- . 
zahl~ngen l~1stet, sind durch d en Vermerk „Mündel-

' geld. kenntlich zu machen. In diesen Fällen darf das 
Kapital ganz oder teilweise nur mit Genehmigung des 
Ge~envormundes, des Vormundschaftsgerichtes oder des 
Beis tan?es und gegen Ausweis über die Person des 
Berechtigte~ ausgez~t werden. [ 

§ 7 

Sperrun g von Sp •areinlagen 
(1) Die Spark.asse kann, soweit nichts anderes ver- . 

einbart ist, auf Antrag dessen, der das Recht aus der 
Spareinlage geltend machen kann, die Spareinlage bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bis zum Eintritt 
eines bestimmten Ereignisses durch Eintragung eines 
Vermerks auf dem Konto und iirn Sparkassenbuch 
sperren; sie darf dann das Guthaben nur nach dem 
Inhalt dieses Vermerks auszahlen. 

(2) Die Sperre wird unwirksam, wenn die Person 
stirbt, zu deren Gunsten der Vermerk eingetragen ist, 
wenn der bestimmte Zeitpunkt oder das erwartete Er~ 
eignis einbritt oder wenn sich herausstellt, daß es nicht 
eintreten kann. Vorher darf die Sperre nur mit Ge- X 
nehmigung des Vorstandes aufgehoben werden. 

(3) Die Sperre bezieht sich, soweit nichts anderes 1 
vereinbart ist, auf die gesamte Spareinlage und die 

· Zinsen. . · ,J 

§ 8 ~ 
Fr e izü .g iger S p •~r verke hr; 

Übertragung von Sparei nla gen . 

1 (1) Die Sparkasse ermöglicht durch ihre Tei~ahm~ 1 
· am freizügigen Sparverkehr, Einzahlungen auf em bei . 

einer anderen Sparstelle geführtes Sparkonto entgegen- 1 
zunehmen und Auszahlungen zu Lasten eines solchen 1 

, Sparkontos zu leisten (§ 3 Abs. 4). Hierfür gelten die 
von der Sparkassen- und Giroorganisation au.fgestell- i 
ten Grundsätze. · 1 

(2) Auf Verlangen überträgt d ie Spark3:sse ~par- l 
einlagen an eine -andere Sparkasse und überrummt . 
Spareinlagen von anderen Sparkassen. 1 
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§ 9 1 
Abhandenkommen, Vernichtung oder / 
Fä 4schung von Sparkassenbüchern 

1 
(1) Das Abhandenkommen oder die Vernichtung eines ! 

Spai:kassenbuches ist unverzüglich der Sparkasse an- 1 
zuze1gen. , 1 

(2) Ist ein Sparkassenbuch abhanden gekommen oder 1 
vernichtet, so kann der Vorstand es auf Antrag dessen, 
der das Recht aus der Spareinlage geltend machen I 
kann, für kraftlos erklären. Er kann auch den Antrag­
steller auf das gerichtliche Aufgebotsverfahren ver- ! . 
weisen. Ftir die Kraftloserklärung durch den Vorstand l 
gilt § 24 Abs. 2 bis 7 des Sparkassengesetzes. 

(3) Wird ein abhanden gekommenes Sparkassenbuch / 
vor Einleitung eines Verfahrens nach Abs. 2 durch einen 
Dritten vorgelegt, so hat die Sparkasse einen Sperr- ; 
vermerk einzutragen. Sie darf an den oDritten zahlun- l' 
gen erst leisten, wenn entweder der Berechtigte sich 
damit einverstanden erklärt hat oder wenn der Dritte 
eine vollstreckbare Entscheidung über seine Verfügungs­
berechtigung beibringt. 

(4) Wird die Vernichtung eines Sparkassenbuches dem . t/ 
Vorstand überzeugend dargetan, so kann ohne Kraitlos- · A 
erklärung e in neues Sparkassenbuch ausgefertigt J 
werden. t 

(5) Besteht Verdacht, daß unbefugte Änderungen des 1 
Sparkassenbuches erfolgt sind, so ist das Sparkassen- ! 

· b~ch gegen_ Empfangsbes~inigung einzubehalten und 
die ~n tsche1~_ung des. Vorstandes einzuholen. Auf solche 'J 
SparJ<:assenbucher _werden für die Dauer der Ein­
behaltung weder Em- noch Rückzahlungen zugelassen. 

2. ,So n s t i g e Ein 1 a gen und Ver p f li c h. 
tunge n 

§ 10 

Son stige Einlagen 

(1) Die Sparkasse nimmt im Kontokorrent- und 
D_epositen~erkehr Einlagen, über die Sparkassenbücher 
n~~t. ausgeste!]t werden (sonstige Einlagen), entgegen: 
Fur ihre Verzmsung gilt § 4 Abs. l bis 3 entsprechend. 

. (2) Die Sparkasse hat in ihren Büchern die sonstigen 
; Einlagen von den Spareinlagen getrennt auszuweisen. 

§ 11 

Bargeldloser Zahlungsverkehr 

(1) Die Sparkasse pflegt und fördert den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr, insbesondere den Spargiroverkehr 
(Sparkassenüberweisungsverkehr). Dieser wird nach 

, den von der Sparkassen- und Giroorganisation aufge­
, stellten Grundsätzen durchgeführt. 
l (2) Uber Kontokorrent- un.d Depositeneinlagen (§ 10 
1 Abs. 1) kann der Kontoinhaber insbesondere durch 
• Uberweisung oder Scheck verfügen. 

(3) Die Sparkasse übernimmt den Einzug von Schecks 
~ und Wechseln. Sie ist befugt, Reisekreditbriefe und 
j Reiseschecks auszustellen, Akkreditive zu eröffnen und 
• Auszahlungen a n die aus diesen Urkunden Begilnstig-
1 ten zu leisten. 

§ 12 
Darlehensau fnahm en; Bürgschaften 

j (1) Langfristige Darlehen, insbesondere zur Stärkung 

1 der Betriebsmittel, sollen nur in Ausnahmefällen auf­
genommen werden; dies gilt n icht für Darlehen im 

1 }<.ahmen zentraler KreditaJ<:tionen öffentlicher Stellen. 
1 Die Aufnahme langfristiger, n icht zweckgebundener 
• Darlehen bedarf der Genehmigung der Aufsichts­
] behörde; der Antrag ist über den Sparlcassen- und 
1 Giroverband für Schleswig-Holstein einzureichen . 
! . (2) Kurzfristige Kredite dürfen zur Deckung eines 
l vorübergehenden Geldbedarfs bei den im § 21 ge-
1 nannten Kreditinstituten aufgenommen werden. 
· (3) Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährver­
' trägen und aus Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaft­
( lich gleichkommen, dürfen durch die Sparkasse nur 
l ,gegen die für die Gewährung von Krediten satzungs­
i mäßig vorgeschriebenen Sicherheiten übernommen 
1 werden. •· 
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1 II. A k t i v g es c h ä f t 

1. Allgemeine Bestimmu ngen 

§ 13 

Zul ä s sig e Gesch äf te 

Die Mittel der Sparkasse dürfen nur angelegt werden i 1. in Realkredit durch Gewährung von Darlehen ge- . 

l gen Hypotheken, Grund- oder Rentenschulden [so­
wie gegen Schiffspfandrechte] (§ 15); 

1 2. in Personalkredit durch Gewährung von 
a) gedeckten Personalkrediten (§ 16); 

1 
b) Blankokrediten (§ 17); 

, 3. in Kredit an Gemeinden, Gemeindeverbände und . 
! . andere Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 19); 
., 4. in Wertpapieren (§ 20); · 

5. bei Geldinstituten (§ 21) ; 

1

6. in Schatzwechseln und Priv::1tdiskonten (§ 22); 
7. in Grundstücken (§ 23); 
B •. in Beteiligungen (§ 24). 

( 1) 

2. K redite 

§ 14 

G r undsätze 

Kredite sollen grundsätzlich nur an solche Personen 
gegeben werden, die im Bereich des Gewährträgers 
[und in den Gemeinden (Amtsgerichtsbezirken) •) 
........................................................ ] (Geschäftsgebiet) ihren Wohnsitz 
oder eine gewerbliche Niederlassung haben. Beim 
Realkredit braucht in der Regel nur das beliehene , 
Grundstück im Geschäftsgebiet belegen zu sein. Die 
Personalkredite der Sparkasse sollen in erster Linie 
dem Mittelstand und den wirtschaftlich schwächeren ; 
Bevölkerungskreisen im Rahmen der durch diese · . 
Zweckbestimmung gezogenen Grenzen zur Verfügung , 
gestellt werden. Kredite zu Spekulationszwecken sind . 
unzulässig. 

n(2) Als ein K reditnehmer gelten 

1. alle Unternehmen, die demselben Konzern 
angehören oder durch Ver träge verbunden 
sind, d ie vorsehen, daß d ie Leitung des 
einen Unternehmens e inem anderen unter­
stellt w ird oder daß das eine Unterneh­
men verpflichtet ist, seinen ganzen Gewinn 
an ein anderes Unternehmen abzuführen, 

2. Personenh andelsgesellschaften und ihre 
persönlich haftenden Gesellschafter." 
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§ 15 

Realkredi t : Darlehen gegen Hypotheken 
Grund - oder Rentenschulden 

(1) Darlehen können gegen Bestellung von Hypo- · 
theken oder Grundschulden ouf Grundstücke nach . 
Maßgabe der von der obersten Aufsichtsbehörde er­
lassenen Beleihungsgrundsätze gewährt werden. Hypo­
theken oder Grundschulden im Sinne von Satz 1 sind : 
auch solche, mit denen das Wohnungseigentum oder 
Teileigentum belastet worden ist. 

(2) Darlehen können auch gegen Bestellung von 
Rentenschulden an den erwähnten Grundstücken gc­

' geben werden. Dabei gilt der jeweilige Ablösungswert 
,der Rentenschuld als Kapitalbetrag. 

(3) Soweit die Sicherheit au! dem Werte von Ge- . 
bäuden beruht, ist die Beleihung nur zulässig, wenn 
und solange diese Gebäude bei einer öffentlichen Feuer­
versicherungsanstalt oder bei einem im Geltungsbereich . 
des Grundgesetzes zugelassenen privaten Versicherungs- 1 
unternehmen ,bis zur vollen Höhe des durch Feuer zer- , 

· störbaren Wertes gegen Feuer versichert sind. S ofern 1· 

nicht öffentliche Feuerversicherungsanstalten nach Ge­
setz, Verordnung oder Satzung Sicherheit gewähren, ~ 
darf das Darlehen erst ausgezahlt werden, nachdem , 
der Versicherer d ie Anmeldung der Hypothek, Grund- i 
oder Rentenschuld bestätigt "hat. 

(4) Unter den Voraussetzungen der §§ 18 ff. der Ver­
ordnung über das Erbbaurecht vom 15. Januar 1919 
(RGB!. S. 72) können auch Erbbaurechte beliehen , 
werden. l 

((5) Darlehen können auch gegen Bestellung von 
Hypotheken auf Schiffe oder Schiffsbauwerke, die im 1 
Geschäftsgebiet ihren Heimathafen, Heimatort oder 
Bauort haben, nach Maßgabe der von der obersten 
Aufsichtsbehörde erlassenen Beleihungsgrundsätze ge­
währt werden.] 

(6) Die Darlehen sollen in der Regel planmäßig ge-
tilgt werden. 

.,(7) Die Spareinlagen dürfen nur bis zu 50 v. H. 
in Hypotheken, Grund- und Rentenschulden an­
gelegt werden." 

§ 16 

Person alkredit: · 
Gedeckter Personalkredit 

(1) Die Sparkasse gewährt Kredite gegen 
1. Pfandb es tellung an 

a) Grundsfffcken.~ (Schiffan und Schiffsbauwerken;]:, 
Bei' Bestellung von Grund- oder Rentenschulden 
und Sicherungshypotheken sind die Bestimmun-

gen des §. 15 .Abs. 1 bis 4 [5] sowie die Beleihungs::· 
grundsä tze zu beachten . 

- ,,b) Wertpapieren: 

Mündelsichere Schuldverschreibungen auf den , 
Inhaber können bis zu 80 v. H., sonstige Schuld- / 
verschreibungen auf den Inhaber, Industrie- , 
obligationen und Aktien, die an einer Börse im 1' 

Geltungsbereich des Grundgesetzes gehandelt , 
werden, ·bis zu 60 v. H. des Kurswertes und An- 1 

teilscheine nach dem Gesetz über Kapitalanlage- : 
gesellschaften bis zu 60 v. H. des Rückkauf- : 
preises beliehen werden." 
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c) Wechseln; 

Wechsel, die den Voraussetzungen des Abs. 2 
entsprechen. sind bis zu 90 v. H. des Nominal­
wertes beleihbar. 

a Sicherungsübereignun g oder Pfand ­
bestellung an Waren und sonstigen 
b e w e,g 1 ich e n Sachen; 
Waren und sonstige bewegliche Sachen, d ie sich im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes befinden und 
nicht dem Verderb unterliegen, dürfen bis zu 50 v.H. 
marktgängige Handelswaren bis zu 662/3 v. H. de~ 
festgestellten Handelswertes beliehen werden. Ist 
der Kredit oder ein Teilbetrag des Kredites höher 
als 10 000,- DM, so ist der Handelswert in der Re­
gel durch einen Sachverständigen festzustellen. So­
weit die Sicherstellung d urch Sicherungsübereignung 
vorgenommen wird, bedarf es eines einstimmigen 
Beschlusses der zuständigen Stelle der Sparkasse. 
Die Kredi te dürfen im Einzelfall drei vom Tausend 
'Cler gesamten Einlagen nicht überschreiten und höch-

/ stens 100 000,- DM betragen; d iese Beschränkung 

1 
' .gilt nicht für Kred ite bis 10 000,- DM. Der Gesamt­

betrag der Kredite darf nicht über 8 v. :H. des ge-

1 

samten Einlagenbestandes hinausgehen , Die S icher­
heit dieser Kredite ist mindestens haJ.bjährlich 
dccd1 Mil~Hedcr des Ver waltutrgsrall!S" zu überprü-

j , fen; der Bericht ist dem Verwaltungsrat vorzulegen. _J 
f 3. A b t r e t u n g o d e r V er p f ä n d u n g v o n 

Rechten; 
a) Hypothekenforderungen, Grund- oder Renten­

schulden, soweit sie den Bestimmungen des § 15 
und den Beleihungsgrundsätzen entsprechen; 

b) Guthaben bei öffentlichen Sparkassen und öffent­
lichen Bausparkassen im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes; 

c) Forderungen aus Lebensversicherungen bei einer 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes zugelas­
senen Gesellschaft bis zu 80 v. H. des Rückkauf­
wertes; 

d) Forderungen gegen öffentlich-rechtliche Schuld­
ner bis zu 90 v. H. und andere sichere Forderur.r 
gen bis zu 75 rv. H , des NC'nnwertes; 

e) Rechte aus einem Dauerwohnrecht oder Dauer­
nutzungsrecht nach Maßgabe besonderer, von der 
obersten Aufsichtsbehörde aufgestellter Richt­
linien. 

4. B ü r g s c h a f t , M i t h a f t u n g o d e r D e p o t -
wechsel; 

Eine oder mehrere sichere P ersonen müssen für 
Kapital, Zinsen und Kosten als Selbstschuldner bür­
·gen, mithaften oder wechselmäßig verpflichtet sein . 
~.A u~fallbürgschäften sind zulässig, wenn sie von i 

der Landesgarantiekasse Schleswig-Holstein 1 
GmbH, Kiel, er teilt werden." ! 

lv.LHgiiedei· des Verwaltungsrates, d es Vorstandes 
und Dienstkräfte der Sparkasse dürfen n icht als 
Bürgen, Mitschuldner oder Wechselverpflichtete zu­
gelassen werden. Die Sicherheit der Schuldner und 
Bürgen. ist dt!Pea PIJ'.itP.1liedeP ees VermaltwRgsPates -;, 
jährlich. zu überprüfen; der Bericht ist dem Verwal- .o 
tungsrat vorzulegen. 

(2) Kredite durch Diskontierung von Wechseln dür­
fen gewährt werden, wenn die Wechsel im Geltungs­
bereich des Grundgesetzes zahlbar und innerhalb von 
d rei Monaten nach dem Tage des Ankaufs fällig sind. 
Die Wechsel müssen gute Handelswechsel sein und die 
Unterschriften :'on möglichst drei, mindestens aber 

zwei weiteren und als zahlungsfähig bekannten Ver­
pflichteten tragen. Sie können von der Sparkasse an 
andere K-red:ttinstitute (§ 21) 

~
41 

zum Z w ecke der Rediskontierung 1 
weitergegeben werden." 

J1 
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1' § 17 1 
Personalkredit : Blankokredit 

1
· 

,.(1) Kredite ohne die in §§ 15 und 16 genannten ! 
Sicherheiten dütfen nur auf Grund eines ein- 1 
stimmigen Beschlusses der zuständigen Stelle i 
der Sparkasse gewährt werden. Die Kredite 
müssen jederzeit fristlos kündbar sein . Die Kre- / 
dite dürfen im Einzelfall 3 vom Tausend des 
gesamten Einlagenbestandes nicht überschreiten ; 
und höchstens 100 000 DM betragen; diese Be- ' 
schränkung gilt nicht für Kredite b is zu 10 000 
DM. Der Gesamtbetrag dieser Kredite darf nicht 
über 10 v. H. des · gesamten Einlagenbestandes 
hinausgehen. Die Sicherheit dieser Kredite ist 
mindestens halbjährlich zu überprüfen; der Be-
r icht ist dem Verwaltungsrat vorrulegen." l /tH.SltudJt 

,.(2) An Genossenschaften, die einem Prüfungs-
verband angeschlossen sjnd, dürfen Kredite auf 
Grund eines einstimmigen Beschlusses der zu-
ständigen S telle der Sparkasse ohne weitere 
Sicherh eit über die Beschränkungen nach Abs. 1 
hinaus unter folgenden Voraussetzungen ge-
währt werden: 

1. Der Gesamtbetrag des ungedeckten Kredits 
an eine Genossenschaft darf bei Genossen­
schaften mit unbeschränkter Haftpflicht 
10 v. H. des Gesamtvermögens sämtlicher 
Genossen, bei Genossenschaften mit be­
schränkter Haftpflicht 25 v. H. der Geschäfts­
guthaben der Genossen und der Reserven 
n icht übersteigen. 

2. Soweit nicht planmäßige Tilgungen verein­
bart sind, muß der Kredit mit höchstens 
6monatiger Frist kündbar sein. 

3. Die Gesamthöhe der ungedeckten Kredite an 
Genossenschaften darf höchstens 10 v. H. des 
gesamten Einlagenbestandes betragen. 

Die Vermögenslage der Genossenschaften, denen 
Kredite gewährt worden sind, ist ~ indestens 
einmal jährlich eingehend zu prüfen; der Be­
richt ist dem VerwaltungsraW orstand vorzu­
legen." 
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P e r s o n a 1 k r e d ~ t \8 
H ö c h s t g r e n z e · 1 

(1) Einern einzelnen Kreditnehmer darf an Per­
sonalkredit einschließlich Verpflichtungen nach 
§ 12 Abs. 3 n icht mehr als 1 v. H. der gesamten 
Einlagen der Sparkasse gewährt werden. Diese 
Beschränkung gilt nicht, wenn die einem ein­
zelnen Kreditnehmer gewährten Personalkre­
dite insgesamt 20 000 DM nicht übersteigen. Der 
einem einzelnen Kreditnehmer zu gewährende 
Personalkredit darf den Betrag von 300 000 DM 
nicht übersteigen, wobei der dem jeweiligen 
Haftungsverhältnis aus Kreditgewährungen im 
Rahmen zentraler Kreditaktionen öffentlicher · 
Stellen entsprechende Kreditbetrag mit einzu­
rechnen ist. Verpflichtungen nach § 12 Abs. 3 
sowie Kredite durch Diskontierung von Wech- . 
seln (§ 16 Abs. 2) werden unbeschadet des 
Satzes 1 nur zur Hälfte auf die Höchstgrenze 
angerechnet. 

(2) Diese Beschränkungen gelten nicht für Kre- ; 
dite an Genossenschaften nach § 17 Abs. 2 sowie ' 
für Kredite, d ie nach § 16 Abs. 1 Ziffer 3 
Buchst. b) gesichert sind und für denjenigen 
Teilbetrag, für den eine Bürgschaft der Landes- : 
garantiekasse Schleswig-Holstein GmbH, Kiel, , 
vorliegt. ; 

1 

§ 19 l 
„Kredit an Gemeinden, Gemcindeverbände

1 

•

1 
und andere Körperschaften des öffentlichen 
Rechts oder gegen deren Bürgschaft." . 

(l) Die Sparkasse gewährt Kredite an Gemeinden, 
., Gemeindeverbände, Zweckverbände, Kirchengemein­

den oder andere .Körperschaften des öffentlichen Rechts 
im Lande Schleswig-Holstein, denen gesetzlich das 
Recht zusteht, ihre Umlagen oder Beiträge im Verwal­
tungszwangsverfahren beizutreiben. Die etwa erfor­
derliche Genehmigung der für den Kreditnehmer zu­
ständigen Aufsichtsbehörde ist nachzuweisen. Bei lang-

' frfatigen Darlehen ist eine planmäßige Tilgung fest­
' zusetzen. In der gleichen Weise können Kredite an 
1 Dritte unter Bürgschaft des Bundes, eines deutschen 
1 Landes, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im 
1 Sinne des Satzes l oder eines öffentlich-rechtlichen 
·; Kreditinstitutes gewährt werden. 

,,(2) Der Gesamtbetrag der nach Abs. 1 Satz 1 
sowie der unter Bürgschaft einer Gemeinde, 
eines Gemeindeverbandes oder eines Zweck­
verbandes ~ewährten Kredite darf 25 v. H., der­
jenige der langfristigen Kredite 15 v. H. der ge- 1 
samten Einlagen nicht übersteigen; dies gilt 
nicht für Kredite im Rahmen zentraler Kred~t- J 
aktionen öffentlicher Stellen." 

/l.Jfl, 

(]1 
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3. An d er e A n l a g e n 

§ 20 

Anlage in Wertpapieren 

Die Sparkasse kann Schuldverschreiibungen auf den 
Inhaber, Orderschuldverschreibungen und Schuldbuch- 1 

. forderungen erwerben, wenn sie mündelsicher sind. ' 

§ 21 
Anla ge b ei Ge ldinstit ut en 

Die Sparkasse kann verfügbare Gelder als Sicht­
i und befristete Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Kre­
! ditinstituten im Geltungsbereich des Grundgesetzes, 

insbesondere bei der zuständigen Girozentrale, ferner 
! bei der zuständigen Hauptverwaltung . der Deutschen 
, Bundesbank oder , b eim PoS'l:scheckamt anlegen. Aus­
! nahmsweise kann die Anlage auch bei privaten Kre-
1 d itinstituten erfolgen, wenn dies die Aufsichtsbehörde 

auf Antrag der Sparkasse zuläßt, der über den Spar­
'. kassen- und Giroverband für Schleswlg-Holstein zu 

stellen ist. 

§ 22 
Anlage i n S c hatzwechseln 

und P rivatdiskonten 

Die Sparkasse kann verfügbare Gelder zum Ankauf 
von rediskontfähigen Schatzwechseln sowie von solchen 
Wechseln verwenden, die als Privatdiskonten gehan­
delt werden. 

„Sie können von der Sparkasse· an antlere Kre- i 
ditinstitute (§ 21) weitergegeben wer den." I 

§ 23 

Anlage in Grundstücken 

Die Sp_~rkass~ kann ihre Mittel in eigenen Verwal­
tungsgebauden, m Wohngrundstücken die im Geschäfts­
.gebiet ,belegen sind, sowie in solchen Grundstücken 
anleg~n, die zur Vermeidung von Verlusten freihä ndig 

. oder 11:1 Wege der_ Zwangsversteigerung erworben wer­

. den. Die Anlage m Wohngrundstücken darf höchstens 
10 v. H. der Spareinlagen ·betragen. 



C") 
0 
\ 

w 
C ..-.. 

(.9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
~ 
CO 

E ..c 
(.) 
cn 
C 

s.... ·-Q} 

E 
0 Q} 

C) 

1 ' 
cn 
C) 

Cl) C 
::J 
..c 
(.) 
cn 

> L 

0 
LL 

■ Q} 

..c ..c 
ü N 
cn LO 

(.) -t--,J L!) 
::J <X) 
Q} 0 s.... 0 " 

ro Q} L!) 

"'O 
T""" 

~ 

cn ..c 
(.) 
L 
::J 

■ "'O 

(]) t 
Q} 

s.... "'O 
L 

~ 
:Q 
~ 0 
Q} L 

(.9 0... 

§ 24 

Beteil i g u ngen 

Beteiligungen der Sparkasse an Einrichtungen der 
' Sparkassenorganisation sind nach Anhörung des Spar­

kassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein zu­
' lässig, Sonstige Beteiligungen bedürfen außerdem der 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

4. L i q u i d i t ä t 

§ 25 
Flüssige Werte 

(1) Die Sparkasse hat 30 v. H. der Spar einlagen und 
50 v. H. der sonstigen Einlagen in flüss igen Werten an­
zulegen. Dab_ei sind mindestens 10 v. H. der Sparein­
lagen und mindestens 20 v. H. <ler sonstigen Einlagen 

, als Liquiditätsreserve bei der zuständigen Girozentrale 
zu unterhalten. Die Vorschrift des § 16 Abs. 5 des Ge­
setzes über die Deutsche Bundesbank bleibt unberührt. 

(2) Als flüssige Werte gelten : 

1. Kassenbestand, Guthaben bei der Deutschen Bun- · 
desbank und auf Postscheckkonto, 

2. Guthaben bei der zuständigen ·Girozentrale (§ 21), 

3. ,Guthaben bei anderen öffentlich-rechtlichen Kredit­
instituten, soweit diese eine Laufzeit oder Kündi­
gungsfrist von nicht mehr als drei Monaten haben, 
sowje täglich fällige Gutha·ben bei privaten Kredit­
instituten (§ 21), 

4. Schatzwechsel und Privatdiskonten (§ 22). 

5. Wechsel (§ 16 Abs. 2), 

6. Schuldverschreibungen auf den Inhaber, Order­
schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen 
(§ 20), die von der Deutschen Bundesbank zum Lom­
bardverkehr zugelassen sind, 

7. _Ausgleichsforderungen gegen d ie öffentliche Hand, 
die von der Deutschen Bundesbank zum Lombard­
verkehr zugelassen sind. · 

(3) Die Anlagen in den nach Abs. 2 zugelassenen Wer­
ten sollen zueinander in einem angemessenen Verhält-
nis stehen. · 
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I I I. S o n s t i g e G e s c h ä f t e 

§ 26 

Die nstleistungsgeschä:fte und andere 
Geschäfte 

Die Sparkasse ist befugt, folgende sonstige Geschäfte 
zu betreiben : 

l. An- und Verkauf von Wertpapieren für :fremde 
Rechnung; beim Kau:f muß eine satzungsmäßig aus­
reichende Deckung vorhanden sein, beim Verkauf 
müssen die Wertpapiere vorher geliefert sein; 

„2. An- und Verkauf von ausländischen Zah- 1 
lungsmitteln und Forderungen in ausländischer ! 
Währung (Wechsel, Schecks, Reiseschecks, Sor- ; 
ten und Ähnliches), von DM-Wechseln und ! 
DM-Schecks, die im Ausland zahlbar sind, von i 
Goldmünzen und Edelmetallen 1 

a) für fremde Rechnung; 
1 

! 
die Bestimmung in Nr. 1, 2. Halbsatz, gilt ' 
entsprechend; ! 

b) für eigene Rechnung, soweit dies für Wech­
selstubengeschäfte und zur Befriedigung des 
Kundenbedarfs erforderlich ist." 

3. Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren; 
4. Vermietung von Schließfächern und Aufbewah­

rung von verschlossenen Depots; 

,,5. Einziehung von Forderungen aller Art, ins­
besondere von Wechseln und Schecks einschließ­
lich der in diesem Rahmen erforderlichen In­
dossierung; soweit es sich um Wechsel und 
Schecks handelt, die an ausländischen Plätzen 
zahlbar sind oder die auf ausländische Währung 
lauten, dürfen diese nur an die zuständige Giro­
zentrale oder an die Deutsche Bundesbank zum 
Einzug weitergegeben werden." 

- 6-:-Aufnahme von Hypothekenurkunden, Frachtbrie- j 
fen und von sonstigen Dokumenten; 
-- - - -
Dienstleitungen für öffentliche Bausparkassen; 

Verwaltung und Weiterleitung fremder Mittel unter , 
treuhänderischer Haftung; . ; 

iM. Übex:nahme von Vermögensveny<!,ltu_x:ig~n. 

I V. A u s n a h m e n 

§ 27 

Ausnahmen 
Die Vornahme von Geschäften, dle nach den §§ 3 bis 

26 nicht zulässig sind, bedarf der Genehmigung der 
obersten Aufsichtsbehörde. 
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C. Verfassung und Verwaltung 

§ 28 

Or ga n e 
(§ 7 Abs. 2 SpG) 

Organe d er Sparkasse sind : 
1. Der Verwaltungsrat, 
2. der Vorstand. 

§ 29 

V e r waltung s rat 
(§ 10 SpG) 

Der Verwaltungsrat besteht aus dem (Bürgermeister, 
Landrat Amtmann (Kirchspielsvorsteher), Zwe~ver>­
bandsvdrsitzendcn) -als Vorsitzendem und (~ bis 8 
ehrenamtlichen Mitgliedern, die besoi:idcre \\_?rtschaft­
liche Erfahrungen und Sachkunde besitzen muss:n und 
ber eit und geeignet sind, die Sparkas_se zu fordern. 

· <zusä tzliche R egelung für k reisfreie Stadte: •········· so­
w ie dem K ämmerer.) 

§ 30 
V or sit z e n de r d es Ve r walt u ngsrate s 

(§ 10 SpG) 

Der (Bür germeister, Landrat, Amtmann (Kirchspiels­
vorsteher), Vorsitzender des Zweckverbandes) hat den 
Vorsitz im Verwaltungsrat persönlich zu führen. Er 
wird im Falle seiner Behinderung durch ein vom Ver­
waltungsrat gewähltes ehrenamtliches Mitglied des 
Verwaltungsrates vertreten. (Zusätzliche Regelung für 
kreisfreie Städte: Der Magistrat kann mit Zustimmung 
des Bürgermeisters (Oberbürgermeisters) einem ande­
ren hauptamtlichen Mitglied des Magistrats den Vor- -

, sitz im Verwaltungsrat der Sparkasse übertragen. Der 
Bürgermeister (Oberbürgermeister) bleibt, auch wenn 
er nicht Vorsitzender des Verwaltungsr-ates ist, berech­
tigt, jederzeit den Vorsitz mtt S timmrecht zu über­
nehmen, sofern Angelegenheiten von besonderer Be­
deutung beraten werden sollen, In diesen Fällen nimmt 
der Vorsitzende des Verwaltungsrates a n der S itzung 
mit beratender Stimme teil.) 

§ 28 

Org a n 
(§ 7 Abs. 1 SpG) 

Organ der S parkasse is t der Vorstand. 

§ 29 

V o rs tan d 
(§ 8 Sp G) 

j (lt Der Vorstand der Sparkasse ist eine öffentliche 
, Behorde. Er vertritt die Sparkasse ·c11 

außergerichtlich geri tlich und, 

/ (2) Der Vors~and besteht aus ·de~ (Bürgerm · t ' 
, Landrat, :Amtmann (Kirchspielsvorsteher), zwe~~ee:~ 
1 bandsvors:tzenden? al~ Vorsitzendem und (vier bis acht) 
j, f,1~enamthchen Mitgliedern. die besondere wirtschaft-

1 e_~rfahrung~n und _Sachkunde besitzen müssen und 
1 bere1. und geeignet srnd, die Sparkasse zu fördern 
/ D<;m .. ';7~:J;and gehört ferner der Sparkassenleiter an ' 
, usa .?- 1 e Regelung für kreisfreie S tädte: ........ sow i~ 
l der Kammerer.) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden 
1 vertreten. 

§ 30 
Vorsitzender des Vo r stande s 

(§ 9 Abs. 1 SpG) 

j Der (Bürgermeister, Landrat, Amtmann (Kirchspiels- . 

1 vorsteher), Vorsitzender ~~s _zweckv.~rbandes) h'.1-t d_en 
1 Vorsitz im Vorstand personhch zu fuhren. Er wird 1m 
i Falle seiner Behinderung durch ein vom Vorstand ge-
1 wähltes ehrenamtliches Mitglied des Vorstandes ver-

1 

treten. (Zusätzliche Regelu_ng für kreisfrei_~ Städte_: Der 
Magistrat kann mit Zustimmung des Burgerme1sters 
(Oberbürgermeisters) einem anderen hauptamtlichen 

1 Mitglied des Magistrats den Vorsitz im Vorstand der 1 
'
1 

Sparkasse übertragen. Der Bürge~meister (?berbürger-
meister) bleibt, auch wenn er mcht Vorsitzender des 

1 
Vorstandes ist, bere_chtigt, jederzeit den Vorsitz mit 

. Stimmrecht zu übernehmen, sofern Angelegenheiten 
J von' besonderer Bedeutung beraten w er den sollen. In 
1 diesen Fällen nimmt d er Vorsitzende des Vorst andes 
j an der Sitzung mit beratender S tim~ e teil.) . 
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§ 31 

A ufgaben des Verwaltungsra t~s 
(§ 11 SpG) 

(1) Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien der 
Geschäftspolitik der Sparkasse erläßt die Geschäfts­
anweisungen für den Vorstan°d, den Kreditausschuß 
und die Innenrevision und beaufsichtigt deren Ge-

. schäftsführung. Er erläßt ferner eine Geschäftsanwei­
,. sung für die Dienstkräfte der Sparkasse soweit sie I nicht dem Vorstand angehören. ' 

1 (2) Der Verwaltungsrat entscheidet über folgende 
! Angelegenheiten: 

§ 31 1 
j 
! Aufgaben des Vorstandes 
l (§ 11 Abs. l SpG) 

in 
l/ff 

· il (1) Der Vorstand bestimmt die Richtlinien der Ge-
schäftspolitik der Sparkasse und erläßt die Geschäfts­

: anweisungen für den Kreditausschuß, den Sparkassen­
! leiter, die Innenrevision und die übrigen Dienstkräfte 
1 der Spa1·kasse. Er entscheidet über alle Angelegenhei-

ten der Sparkasse, für die nicht der Gewährträger, der 
II Kreditausschuß oder der Sparkassenleiter zuständig 
,· sind. 
1 (2) Der Vorstand entscheidet insbesondere über fol-
1 gende Angelegenheiten: 
' 

Aufstellung der Grundsätze für den gesamt~n C?~­
schäftsverkehr (Kreditpolitik, Sicherung der L1qu1d1-
tät Anlegun" der Bestände, Festlegung der Zins­
sät~e im Aktiv- und Passivgeschäft usw.) ; 

b) Errichtung und Auflösung von Zweigstellen; 

C) Vorschlag für die Ansteilung, Entlassung und Zur- ' l e:;D.?J, • . u/Ad:.-h 
ruhesetzung der Mitglieder des Vorstandes und der Jl ..;,/-UJ~' 

übrigen bei der Sparkasse tätigen Beamten; 
'1 d) Anstellung, Höhergruppierung und Entlassung. der 

bei der Sparlrnsse tätigen Angestellten und Arbeiter; 
1 -

l d) Aufstellung des Stellenplanes und .. des Voranschla­
ges der Handlungskosten; 

e) Feststellung des Jahresabschlusses, Verteilung des l 
Reingewinns; 1 

f) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund­
stücken, mit Ausnahme des Erwerbs und der Ver­
äußerung solcher Grundstücke, die im Wege der 
Zwangsversteigerung erworben werden oder erwor-
ben worden sind, um Verluste zu vermeiden; 

g) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund- ~ 
stücken; f 

g) Aufnahme von Darlehen, soweit es sich nicht um 1• h) Aufnahme· von Darlehen und Krediten; 
zweckgebundene Mittel aus zentralen K reditaktio-
nen handelt; 

h) Erteilung von Vollmachten; 

i) Kreditanträge in den Fällen d es § 34 Abs. 5; 

k) in Ausnahm efällen Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung, für d ie der Kreditausschuß oder der 
Vorstand zuständig sind . 

(3) In dringenden Fällen, in denen eine Beschluß­
fassung des Vorstandes oder des Kreditausschusses 
nicht abgewartet werden kann weil aus einer Ver­
zögerung erheblicher Schaden °für die Sparkasse zu 
befürcht~n ist, sind der Vorsitzende und der Spar­
kassenleiter gemeinsam nach gewissenhafter Prüfung· 
der Sachl_age zur selbständigen Erledigung der An'­
gelegenhe1t befugt. Der Vorsitzende hat dem Vorstand 
o~er dem K::editaussch_uß in der nächsten Sitzung über 
d~ese Geschafte zu benchten und nachträglich hierüber 
emen Beschluß herbeizuführen. 

.. (4) Der Vorstand beaufsichtigt die laufende Geschäfts-
.fuhrung des Sparkassenleiters. · . 
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§ 32 

.S i tzungen des Verwaltungsrate s 
(§ 12 SpG) 

·un(l) ~er V<?rsitzcnde beruft den Verwaltungsrat ein 
d 1_e1t~t die Sitzungen. Der Verwaltungsrat ist bei 

Bedarf, ~nsbeson?erc auf Antrag des Vorstand . -
dcstens Jedoch viermal im Jahre unter . . es, mm 
~ agcsordnung einzuberufen. Der Vorsitz!';

1
~~ei;::~lf J:r 

_erwaltungsrat binnen einer Wocho , b. n 
die Hälfte der Mitglieder des Vcrwaltu~~;s:!~fse~~ ~v;fe~ 
Angabe des Gegenstandes der Beratung beantragt. 

s ii;~nDie Mitglieder des Vorstandes nehmen an den 
t il gen des Verwaltungsrates mit beratendcr Stim / e . me 

§ 32 

Sitzungen des Vo r standes 
(§ 12 SpG) 

, _(1) Der Vorsitzende beruft den Vorstand ein und 
1e1tct die Sitzungen. Der Vorstand ist bei Bedarf m· 
dcsten · d eh , in-"~ s Je o alle ........ _Wochen unter Mitteilung der 
Ta.,'-'sordnu~g ernzuberuten. Der Vorsitzende muu den 
Y~rs,tand bmnen emer Woche einberufen, wenn die 
J:fal1.e der Mitgliede1· des Vorstandes es unter Angabe 
aes_ Gegenstandes der Beratung beantragt. Ausnahms­
wc;se kann 1m Uinlaufverfahren beschlossen werden 
wenn kein :Mitglied diesem Verfahren widerspricht. ' 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschl• llf"h. 1/ . 
Vorsitzende und die Hälfte der ehrenu · a .1:s, wen_n ~er . (2.) Der Vorst_and _ist beschlußfähig, wenn der Vor- 1 
der anwesend sind. amtlichen M1tghe'- l sitzende :-illd die Halfte der weiteren Mitglieder an-
-_ we~end smd. 

§ 33 

(4) B~sch]üss~·-~ve~d~;;-· n "t st· 1 

wesenden Mitglieder gefa1~ 1mr:ncn:nehrheit der an- 1 

oder diese Satzunct etwas ' soweit mcht durch Gesetz 
Bei Stimmengleichhc;t '"'ilt adndercs vorgeschrieben ist. 

- _ • <> er Antrag als abctelehnt 
(:,) Übe d · · 0 

• 

Niedersch r.f/e S1tzu~g des _Verwaltungsrates ist eine 1 7 j/.H;) I~ 
· ri zu fertigen. die vom Vorsitzend d ..!) 

~nen:i Verwaltun::rsratsmitglied zu unterzeich1~enn ui~t l l, /1,:,nl~:::uu/d. 
uszuhge aus der Niederschrift sind zu den Vorgän"'e~ ~-

zu ne men_ _., 

Kre ditausschuß 
(§ 16 SpG) 

§ 33 

(1) Bei der Sparkasse ist ein Kredit<lusschuß zu bil­
den. Der Kreditausschuß besteht aus dem Vorsitzen­
de_n d es Jerwaltungsra tes als Vorsitzendem, den Mit­
gl:edern oes Vorstandes sowie drei ehrenamtlichen Mit­
gliedern. 

Kreditausschuß 
(§ 16 SpG) 

d (l) ;ei der Sparkasse ist ein Kreditausschuß zu b ·1 
ct!n. V er Kt redlLausschuß besteht aus dem Vorsitzend~~ 

_s ors andes als Vorsitzendem d s k 
leiter sowie zwei ehrenamtlichen Mitg11~er:ar assen-

(2) Die ehrenamtlichen Mitglieder und ihre Stell­
"'.~rtr~ter werden vom Verwaltungsrat aus seiner Mitte 7 fur 91e Dauer ih rer Mitgliedschaft im Verwaltungsrat ..f.) r~1~d 
gewahlt. 

§ 34 
Aufgaben des Kredit a uss c h usse s 

(§ 17 S pG) 

(1) Der Kredi tausschuß beschließt über alle Kredit­
anträge, soweit nicht n ach der vom Verwaltungsrat zu 
erlassenden Geschäftsanweisung der Vorstand zustän­
dig ist. 

(2) Der Kreditausschuß ist beschlußfähig, wenn min­
destens vier Mitglieder, darunter der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates oder sein Stellvertreter und ein Mit­
glied d es Vorstandes anwesend sind. 

(3) Der Kreditausschuß beschl ießt mit einfac.'1er S tirn- j 
m enmehrheit, soweit n icht durch Gesetz oder diese 
Satzung etwas anderes vorgeschrieben ist. Bei Stim­
mengleichheit gilt der K reditantrag als abgelehnt. Er­
hebt der Vorsitzende oder ein Mitglied des Vorstandes 
Widerspruch, so ist der Kreditantrag ebenfalls abge-

: leh nt. 

§ 34 

Aufgaben des Kreditauss c husse s 
(§ 17 SpG) 

(1) Der Kreditausschuß beschließt über alle Kredit­
anträge, soweit nicht nach der vom Vorstand zu _er ­
lassenden Geschäftsanweisung der Sparkassenleiter 
zuständig ist. Bei Kreditanträgen von besonderer Be­
deutung bleibt der Vorstand berechtigt, die Beschluß­
fassung in Ausnahmefällen an sich zu ziehen. 

(2) Der K reditausschuß ist beschlußfähig, wenn min­
destens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende des 
Vorstandes oder sein Stellvertreter und der Spar­
kassenleiter anwesend sind. 

(3) Der Kreditausschuß beschließt mit einfacher 
Stimmenmehrheit, soweit nicht durch Gesetz oder 
diese Satzung etwas anderes vorgeschrieben ist. Bei 
Stimmen.gleichheit gilt der Kreditantrag als abgelehnt. 
Erhebt der Vorsitzende oder der Sparkassenleiter 
Widerspruch, so ist der Kreditantrag -ebenfalls ab­
gelehnt. 

(4) Die Mitglieder des K reditausschusses handeln 
nach ihrer freien, durd1 das öffentliche Wohl und die 

. Aufgaben der Sparkasse bestimmten Überzeugung; sie 
sind an Aufträge nicht gebunden. 

(5) Der Kreditausschuß kann mit einfacher Stimmen­
m ehrheit Kr editant räge mit seiner Stellungnahme dem 
Verwaltungsrat zur Entscheidung vor legen. l J/o'-r.:J4"vC 
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§ 35 

Ehrenamtliche Mitgliede r 
(§§ 19, 22 SpG) 

(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungs- _g 
rates müssen zu ........ (Gemeinde- oder Stadtvertretung, 
Kreistag, Amtsausschuß (Kirchspielsvertretung), Zweck­
verbandsversammlung) (Vertretungskörperschaft) wähl­
bar sein. S ie werden von der Vertretungskörperschaft 
auf die Dauer der Wahlzeit der Ver tretungskörper - , 
schaft gewählt. Von ihnen müssen ......... Mitglieder der 
Vertretungskörperschaft angehören.•) 

Die Mitglieder der Vertretungskörperschaft scheiden 7 
aus dem Verwaltungsrat aus, wenn sie ihren Sitz in '<> 
der Vertretungskörperschaft verlieren. · 

(2) Als ehrenamtliche Mitglieder dürfen nicht be,­
rufen werden 

a) ehrenamtliche Mitglieder des (Kreisausschusses, 
Magistrats) ; 

b) Dienstkräfte d ..... (Gemeinde, Stadt, Kreises, Amtes 
(Kirchspielslandgemeinde), Zweckverbandes) ; 

c) Personen, die Unternehmer, persönlich haftende Ge­
,sellschafter, Kommanditisten, Aufsichtsrats- , Ver­
waltungsrats- oder Vorstandsmitglieder , Leiter , Be­
amte oder Angestellte von Kreditinstituten und an­
deren Unternehmungen sind, die im Wettbewerb 
mit der Sparkasse Einlagen annehmen oder die 
gewerbsmäßig Kreditgeschäfte betreiben oder ver­
mitteln; 

d) Personen, über deren Vermögen während der letz­
ten 10 Jahr e das Konkurs- oder Vergleichsverfahren 
er-Offnet worden ist, oder die während dieser Zelt 
den Offenbarungseid geleistet oder die Erklärung 
zur Abwendung des Offenbar ungseides abgegeben 
haben; 

e) Personen, die untereinander, mit dem Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates oder einem Mitglied des Vor- .{j 
standes bis zum dritten Grade verwand t, bis zum 
zweiten Grade verschwägert, verheiratet oder durch 
Adoption verbunden sind. 

Tritt ein Tatbestand nach den Buchstaben a) bis d) 
ein, so endet damit die Mitgliedschaft. Entsteht einer 
,der Behinderungsgründe nach Buchstabe e) jm Laufe 
der ehrenamtlichen Tätigkeit, so hat, falls einer der Be­
teilil,lten d~r Vqr~iti:encte de V rwilltungaratos ot'lor oln 
Mltglf~d des Vorstandes ist, der andere Beteiligte, in 
den übrigen Fällen, wenn eine Einigung nicht zustande 
kommt, der an Lebensalter jüngere Beteiligte auszu­
scheiden. Wird streitig, ob persönliche Ausschließungs-

. gründe vorliegen, so entscheidet der Verwaltungsrat. J 
(3) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungs- ,6 

rates sind zu Ehrenbeamten <l.... (Gemeinde, Stadt, 
Kreis, Amt (Kirchspielslandgemeinde), Zweckverband) 

,zu ernennen. · 

r tJ-hltULPl 
.Sp~~►~t.vti~'la-

(4) Nach Ablauf ihrer Wahlzeit oder nach Auflösung 
<ler Vertretungskörperschaft üben die bisherigen ehren-
amtlichen Mitglieder ihre Tätigkeit bis zum Zusammen-

7 
//~ /~ 

tritt <les neu gewählten Verwaltungsrates weiter aus. ,a l't;,v 

(5) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungs- 'J) ,/ .,,__._ J ~ - · - / 
rates haben Anspruch a uf die-Gewährung von Sitzungs-
geld, den Ersatz ihrer Auslagen und des entgangenen 

,0 I' v,..,; HC,U()(_, 

Arbeitsverdienstes im Rahmen d er vom Innenminister 
erlassenen. Vorschriften. 

x) Nach J 19 d11 Spark11aeng1s1tz11 soll 1fnd1st1ns 
1tn Drittel, Jedoch nicht ■ehr ala d1t Hilft• der th• 
r1a11tlfch1n "1tg11td1r der Vartr1tungakarparschaft 
das Gtwihrtrlgar11ng1hör1n. 

x) Rach i 19 daa Sp1rkass1ngesetz1 soll h6chstaaa 
11n Oritttl d•r ehr1n11tl fch1n Nttgl teder der Ver­
tretungek6rperachaft des Gevlhrtrigara angaharen. 
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.§ 36 

Vorstand 
(§§ 8, 9 Abs. 2 SpG) 

§ 36 

Sparkassenlei t er 

(1) Der Vorstand der Sparkasse ist eine öffentliche 
Behörde. Er vertritt die Sparkasse gerichtlich und 
außergerichtlich. 

(§ 14 SpG) 

(2) Der Vorstand besteht aus ..... hauptamtlichen :viit- 1· 
gliedern. Der Gewährträger bestellt auf_ Y,crsc:hlag des 
Verwaltungsrates ein Mitglied zum gescna,tsfuhrend_en \ 
Mitglied (Spo?l,a~~cnleeit-er), das den Vorstand vertntt. j 
Die Berufung und Zurücknahme der Beru:ung _der Vor- , 
standsmitglieder richten sich nach den Vorschriften des 
§ 14 .kbs. 1 bis 3 des Sparkassengesetzes. 

(1) Die Berufung und die Zurücknahme der Berufung 1 
des Sparkassenleiters richten sich nach den Vorschriften 
des § 14 Abs. 1 bis 3 des Sparkassengesetzes. 

(2) Der Vorstand bestimmt einen Beamten der de::1 1
1 

Sparkassenleiter im Falle seiner Behinderung vertritt. 

§ 37 § 37 

Aufgaben des Vorstandes 
(§ 15 Abs. 2 SpG) 

Aufgaben des Sparkassenleiters 
(§ 15 Abs. 1 SpG) 

Der Vorstand führt alle Geschäfte, die nicht dam '\'.'er­
waltungsrat oder dem Kreditausschuß vorbehalten sind, 
selbständig und verantwortlich nach ~aßgabe_ der G:e­
setze, dieser Satzung und der G~~chaft~a~we1sung. 1m 
Rahmen der Richtlinien der Geschaftspohbk, unbescna­
det des Rechts des Verwaltungsrates, die Beschluß­
fassung in Ange.legenhei::en von. besonderer Bedeutung 
in Ausnahmefällen an sich zu ziehen. 

§ 38 

Der Sparkassenleiter führt verantwortlich die lau­
fenden Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze dieser 
Satzung und der Geschtiftsanweisun" im Rahmen der 
R.chtlinien der Geschäftspolitik. z7i den laufenden 
G~schäften gehört auch die Anlegung der Bestände so­
w:1e die Entscheidung über Kreditanträge, soweit ihm 
diese Befugnis in der Geschäftsanweisung übertragen 
\\/Orden ist. 

Gründe der Ausschließung von der 
Mitwirkung bei Entscheid ungen 

(§ 20 SpG) 

(1) Kein Mitglied der Sparkassenorgane oder des Kre­
ditausschusses darf bei Angelegenheiten beratend oder 
entscheidend mitwirken und während der Beratung 
und Entscheidung anwesend sein, wenn 

a) die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten, sei­
nen Verwandten bis zum dritten oder Verschwäger­
ten bis zum zweiten Grade oder einer von ihm kraft 
gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Vollmacht ver­
tretenen Person einen unmittelbaren Vorteil ode.r 
Nachteil bringen kann, 

b) der Betreffende persönlich haftender Gesellschafter, 
Kommanditist, Vorstands- , Verwaltungsrats-, Auf­
sichtsratsmitglied, Leiter, Angestellter oder Arbeiter 
eines privatrechtlichen Unternehmens ist, dem die 
Entscheidung der Angelegenheit einen unmittelbaren 
Vorteil oder Nachteil bringen kann, 

e) der Betreffende in der Angelegenheit in anderer als 
öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben 
hat oder sonst tätig geworden ist. 

(2) Ob die Voraussetzung des Abs. 1 vorliegen, ent- l, 
scheidet in Zweifelsfällen der Verwaltungsrat. 

§ 39 
Rechtsverhältnisse der Dienstkräfte 

de r Sparkasse 
Für die Dienstkräfte der Sparkasse gelten die Vor­

schriften des § 23 des Sparkassenge.setzes. 

§ 40 

Amtsverschwiegenheit 
(§ 21 SpG, §~ 77 ff. LBG, § 4 ATO) 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Kreditaus- 7 
schusses und des Vorstandes sowie die übrigen Dienst- () 
kräfte der Sparka3se sind zur Amtsverschwiegenheit 
über den Geschäft:;verkehr der Spark::.sse, insbesondere 
über de.r€:n Gl:iubiger und Schuldner verpflichtet. Sie 
dürfen die bei ihrer Amtstätigkeit erworbene Kenntnis 
•;ertraulicher Angelegenheiten nicht unbefugt verwer-
ten. Diese Verpflichtung b eibt auch nach dem Aus­
;;cheiden bestehen. 
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§ 41 

Verpf1 i e h tun gs erklä rungen 
(§ 18 SpG) 

(!) Erklärungen, durch welche die Sparkasse ver­
pflichtet wird, bedürfe.n der Schriftform. Sie müssen 
en tweder von zwei Mitgliedern des Vorstandes oder 
von einem Vorstandsmitglied und einem vom Verwal­
tungsrat hierzu bestellten . weiteren Beamten Öder An­
ge.stellten unterschrieben werden. Dasselbe gilt für Er-­
klarunger: in Grundstücks- und Grundbuchangelegen­
hei ten, iu.~ Vollmachten, Bürgschaften und Verpfän­
dur:igserklarungen, unabhängig davon, ob eine Ver-

' Pfhchtung begründet wird. Urkunden über die Anstel­
lung, Höhergruppierung oder Entlassung der Angestell­
ten und Arbeiter werden im Auftrage d .. ( Gemeinde 
Stadt, Kreises, Amtes (Kirchspielslandgemeinde), Zweck~ 
ve.rbandes) . . . . . . . vom geschäftsführenden Vor­
standsmitglied (Spaxka5sc1Jci te2 7 vollzogen. 

(2) Der Vorstand kann auf Grund eines Beschlusses 
des Verwaltungsrates in der Form des Abs. 1 

§ 41 

Verpfl i cht u n gse rkltirungen 
(§ 18 SpG) 

(1) Erklärungen, durch wekbe .die Spar~asse „ ver­
pflichtet wird, bedürfen der Schriftform. S ie mussen 
entweder von zwei Mitgliedern des Vorstandes oder 
von einem Vorstandsm itglied und einem vom Vor­
stand hierzu bestellten weiteren Beamten ~der „Ange­
stellten unterschrieben werden. Dasselbe gilt fur Er­
klärungen in Grundstücks- und Grundbuchangeleg~n ­
heiten, für Vollmachten, Bürgschaften und yerpfan­
dungserklärungen, unabhängig davon, .ob em~ Ver­
pflichtung begründet wird. Urkunden uber die An­
stellung, Höhergruppierung od_er Entlassung der An-
gestellten und Arbeiter werden ~m Au~trage d ........ (~tadt, 
Gemeinde, Kreises. Amtes (Kirchs~1elslandgememde), 
Zweckverbandes) ................ vom Vorsitzenden des Vor-
standes vollzogen. 

(2) Der Vorstand kann in der Form des Abs.1 

a) zwei Beamte oder Angestellte zur gemeinsamen Un­
terzeichnung von Wechseln (mit Ausnahme der Aus­
stellung oder Annahme eines Wechsels), Schecks, 
Akkreditiven, Anweisungen, Quittungen, Bescheini­
gungen, Schriftstücken über Geschäfte n ach §§ 10 
und 26 sowie von Eintragungen in den Sparkassen­
büchern (§ 3), 

b) den Verwalter einer Einmannzweigstelle zur alleini­
gen Unterzeichnung der unter a) aufgeführten Ur­
kunden und Schriftstücke 

bevollmächtigen. 

(3) Im Spar-, Depositen-, Giro-, Kontokorrent- , Dar­
lehens- und Wertpapierverkehr sind <iie mascninen­
mäßig hergestellten "luittungen für die Sparkasse auch 
mit der Unterschrift einer der in Abs. 2 genannten Per­
sonen oder einem Kontrollstempel rechtsverbindlich, 
wenn die Sparkasse durch Aushang im Schalterraum 
auf die RechtsverbindliC::.1keit solcher Quittungen hin­
weist. 

(4) Die. Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten nicht 
für Geschäfte der laufenden Verwaltung, die für die 
Sparkasse wirtschaftlich nicht von erheblicher Bedeu­
tung sind. 

(5) Der Vorstand kann zur Wahrnehmung der In­
teressen der Sparkasse im Einzelfall (z. B. m Prozes­
sen, bei Zwangsversteigerungen usw.) auch ein anderes 
als das geschäftsführende Vorstandsmitglied oder eine.n 
anderen Beauftragten mit der Vertretung der Spar­
kasse betrauen. 

(5) Der Vorstand kann zur Wahrnehmui:ig der Inter- · 
essen d'er Sparkasse im Einzelfall (z. B. m Prozess~n, 
bei Zwangsversteigerungen usw.) anstelle des Vorsit­
zenden des Vorstandes den Sparkassenleiter oder einen 
anderen Beauftragten mit der Ver tretung der Sparkasse 
betrauen. 

(8) Die vorn Vor.stand ausgestellten und mit dem X 
Siegel der Sparkasse versehenen Urkunden sind öffent-

• liehe Urkunden. 

(7) Die Unterschriften nach Abs. 1 sollen unter der 
Bezeichnung: 

,, . .. ·. . . . Sparkasse . 

Der Vorstand", 
• alle anderen Unterschriften. unter der Bezeichnung: 

'. erfolgen . 
., . ... . . . Sparkasse . .. .... " 

(Bei Unterschriften nach Abs. 2 genügt als Name der 
Sparkasse folgende Kurzbezeichnung de1· Sparkasse: 

' . . . . . . . . . . ) 
(8) Namen und Unterschriften der Zeichnungsberech­

tigten sind durch Aushang im Kassenra1JJ11 bekanntzu-
geben. Der Aushang ist vom Vorsitzenden des Verwal- 6 f~faud 
tungsrates zu unterschreiben. . 

(9) Die Berechtigung, Urkunden und Unterschriften zu (9) Die Bered:tigung, Urk\mden und ynt~rscl:rift.en 
vollziehen, wird erforderlichenfalls für die Mitglieder zu vollziehen, wird erforder1I<:11enfalls fur die Mitglie­
des Vorstandes vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, der des Vorstandes vom VorsiJzenden de~ :Vorstandes, 
im übrigen vom Vorstand bescheinigt. im übrigen vom Sparkassenleiter beschem1gt. 
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§ ·12 

Prüfungen 

(1) Der Verwaltungsrat oder die von ihm beauftrng- ;/. 
ten Mitglie.der sind berechtigt, Prüfungen, insbesondere .l j, Pl<J ~d 
Kreditprüfungen vorzunehmen. Der Verwaltungsrat 
oder die von ihm beauftragten Mitglieder sind ver-
pflichtet, rreb=-den-in-c~er-Satzung-vorgesehenen 
be~ndet>e1-Fi'i:i-~m.indestens einmal im Jahr die 
Kredite einschließlich des Wechselobligos mii den Kre-
ditunte.rlagen stichprobenweise zu überprüfen. zu die-
sen Prüfungen können Prüfer des Sparkassen- und 
Giroverbandes für Schleswig-Holstein und der Innen-
revisor hinzugezogen werden. 

(2) Der Sparkassenleiter hat den Betrieb ständig zu 
(2) Der Vorstand hat den Betrieb ständig zu über- überwachen und für einen geordneten Geschäftsablauf 

wachen und für einen geordneten Geschäftsablauf zu zu sorgen. Der Vorstand kann mit der Aufgabe der 
sorgen. Er hat mit der Aufgabe der Innenrevision, un- Innenrevision, unbeschadet der Verantwortung des 
beschatdellttsedine.r SVerrtwortu~g, g~tgnete Beamte oder Sparkassenleiters, geeignete Beamte oder Angestellte 
Anges e e er par asse zu eau ragen. der Sparkasse beauftragen. 

(3) Außerdem unterliegt die Sparkasse den durch Ge­
setz und aufsichtsbehördliche Anordnungen vorgeschrie­
benen Prüfungen. Die Kosten dieser Prüfungen hat die 
Sparkasse zu tragen. 

§ 43 

Ge schäftsjahr 
(§ 26 SpG) 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr . 

§ 44 

Voranschlag der Handlungskosten 
(§ 27 SpG) 

Der Verwaltungsrat hat vor Beginn eines jeden Ge- l, 
schäftsjahres einen Voranschlag für den persönlichen 
und sächlichen Verwaltungsaufwand (Handlungskosten) 
nach den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Haushalts-
führung aufzustellen. 

§ 45 
Jahresabschluß und Entlastung 

(§ 28 SpG) 
(1) Nach Ablauf des Geschäftsjahres hat der Vor­

stand dem Verwaltungsrat die Jahresbilanz und die 
Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluß) ·sowie 
einen Geschäftsbericht vorzulegen. Der Verwaltungs­
rat legt den von ihm festgestellten Jahresabschluß mit 
dem Geschäftsbericht und dem Bericht über die Prü­
fung des Jahresabschlusses dem Gewährträger und der 
Aufsichtsbehörde vor; der Jahresabschluß und der Ge­
schäftsbericht sind vorher von dem Sparkassen- und 
Giroverband für Schleswig-Holstein zu prüfen. 

(2) Über die Entlastung der Sparkassenorgane be­
schließt d . . (Gemeindeve1·tre.tung, Magistrat, Kreis­
ausschuß, Amtsausschuß (Kirchspielsvertretung), Zweck­
verbandsversammlung), 

(3) Unverzüglich nach der Entlastung der Sparkassen­
organe ist der Jahresabschluß gemäß § 48 zu veröffent­
lichen. Die Bekanntmachung kann sich auf den Hinweis 
beschränken, daß der Jahresabschluß im Kassenraum 
der Hauptstelle zur Einsichtnahme ausliegt. 

§ 45 

Jahresabschluß und Entlastung 
(§ 28 SpG) 

(1) Nach Ablauf des Gesch~ftsjahres J:iat der Spa7:­
k::issenleiier dem Vorstand die Jahresbilanz und die 
Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluß) sowie 
einen Geschäftsbericht vorzulegen. Der Vorstand legt 
den von ihm festgestellten Jahresabschluß mit dem 
Geschäftsbericht und dem Bericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses dem Gewährträger und der Auf­
sichtsbehörde vor; der Jahresabschluß und der Ge­
schäftsbericht sind vorher von dem Sparkassen- und 
Giroverband für Schleswig-Holstein zu prüfen. 

(2) Über die Entlastung des Vorstandes beschließt 
d ..... <Gemeindevertretung, Magistrat, Kreisausschuß, 
Amtsausschuß (Kirchspielsvertretung), Zweckverbands­
versammlung) . 

(3) Unverzüglich nach der Entlastung des Vorstandes 
ist der Jahresabschluß gemäß § 48 zu veröffentlichen. 
Die Bekanntmachung kann sich auf den Hinweis be­
schränken daß der Jahresabschluß· im Kassenraum der 
Hauptstelie zur Einsichtnahme ausliegt. 
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§ 46 

Ver w endun g von Uberschtissen 
(§ 29 SpG) 

(1) Überschüsse. <ler Sparkasse sind wie folgt zu ver-
wenden: 

a) Sie sind der Sicherheitsrücklage zuzuführen, solange 
sie weniger als 5 v. H. der gesamten Einlagen be­
trägt; 

b) sie sind je zur Hälfte der Sicherheitsrücklage und 
dem Gewährträger zur Verwendung für öffentliche, 
mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse 
im Einklang stehende. Zwecke zuzuführen, w enn die 
Sicherheitsrücklage 5 v.H., aber nicht 10 v.H. der 
gesamten Einlagen übersteigt; 

c) sie sind zu einem Viertel der Sicherheitsrücklage u nd 
zu dr ei Vierteln dem Gewährträger zur Verwendung 
für die in Buchstabe b) bestimmten Zwecke zuzu­
führen, wenn die Siche.rheitsrücklage 10 v.H. der 
gesamten Einlagen übersteigt. 

(2) Die Sparkasse kann Überschüsse, die n icht der 
Sicherheitsrücklage zugeführt werden müssen, mit Ge­
nehmigung d . . (Gemeinde- oder S tadtver tretung, 
Kreistag, Amtsausschuß (Kirchspielsvertretung), Zweck­
verbandsversammlung) den in Abs. 1 Buchst. b) ge-l n annten Zwe.cken unmittelbar zuführen . 

§ 47 

Aufl ös un g de r Sparkasse 
(§ 31 SpG) 

(1) Uber die Auflösung der Sparkasse beschließt, un­
beschadet des Falles des § 31 Abs. 2 des Sparkassen­
•gesetzes, d ........ ( Gemeinde- oder Stadtvertretung, Kreis-
tag, Amtsausschuß (Kirchspielsvertrctung), Zweck.ver- 1 1~ l.,,,,d ,J 
bandsversammlung) nach Anhörung des Verwaltungs- ,D l''- •vf'_.,-U­
r ates und des Sparkassen- und Giroverbandes für 
Schleswig-Holstein. Der Beschluß bedarf der Zustim-
mung des Innenministers. 

(2) Der (Bürgermeister, Magistrat, Kreisausschuß, 
Amtmann (Kirchspielsvorsteher), Zweckverbandsaus­
schuß (- vorsitzende)) macht unverzüglich nach Inkraft­
treten des Beschlusses die Auflösung öffentlich bekannt. 

(3) Der Vorstand der Sparkasse weist in öffentlicher 
Bekanntmachung auf die Auflösung hin und kündigt 
die Guthaben binnen drei Monaten. Die Bekanntma­
chung ist zweimal mit Zwische.nfristen von je vier Wo­
chen zu wiederholen . 

(4) G uthaben, die bei Fälligkeit nicht abgehoben wer­
den, werden nicht weiter verzinst. Der zur Befriedigung 
der Gläubiger erforderliche Teil des Sparkassenver­
mögens ist zu h interlegen. 

(5) Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten 
verbleibende Vermögen ist dem Gewährträger zur Ver­
wendung für die in § 46 Abs. 1 Buchst. b) bestimmten 
Zwecke zuzuführen. Dasselbe gilt für das gemäß Abs. 4 
Satz 2 h interlegte Vermögen, sobal<l die Befriedigung 
der Gläubiger wegen Ablaut der Verjährungsfrist ver-
weigert werden kann. · 

§ 48 , 

Bek a nntm a chunge n der Sparkasse 

Bekanntmachungen der Sparkasse werden in de<:1 vom / //~ la, ,uL· 
Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen (Amtsblättern) 
veröffentlicht, soweit nicht ~ach dieser Satzung der 
Aushang oder die Auslegung 1m Kassenraum der Spar-
kasse genügt. 
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§ 49 

Satzungsänderungen 
(§ 3 SpG) 

(1) Satzungsänderungen beschließt d . . ( Gemeinde­
oder Stadtvertretung, Kreistag, Amtsausschuß (Kirch­
spielsvertretung), Zweckve.rbandsversammlung) nach 
Anhörung oder auf Antrag des Verwaltungsrates. ./f f ~J~ 
Weicht die Satzung von der Mustersatzung ab, so be-
darf sie der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Satzungsänderung tritt, wenn kein anderer 
1 Zeitpunkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. . . _ 

§ 50 
Bekanntmachung der Satzung 

(1) Die Satzung, ihre Änderung und ihre Aufhebung1 

sind durch den (Bürgerml",ister, Magistrat, Kreisaus­
schuß, Amtmann (Kirchspielsvorsteher), Zweckver­
bandsausschuß (-vorsitzenden)) öffentlich· bekanntzu­
machen. 

(2) Die Satzung ist im Kassenraum der Hauptstelle 
der Sparkasse auszulegen. 

§ 51 

Inkrafttreten der Sa t zung 
(1) Diese Satzung tritt am 1. Oktober 1958 in Kraft. 

, (2) Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die bish.erige 
Satzung außer Kraft. 
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0 
1.) Gründe für Einführung MuSa A 

2. ) Allgemeine und grundlegende .Erläuterungen 

3.) Unterschiede bzw. Auswirkungen bei A und B (Sparkassenleiter (B) -
Direktion (A)) 

4 . ) (Vorstand B) (Verwaltungsrat A) 

5. ) Vorsitzender 
Vorstand (B) 

Vorsitzender 
Verwaltungsrat (A) 

6.) Kreditausschuß (A) / (B) 

7. ) Gewährträger (A) / (B) · 

8. ) Was ändert sich bei Einführung A 

9. ) Zweckmässigkeit der MuSa A 

10.) Schlußbemerkungen 

~,r '"t 
·t, . 
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- 1 a) Ich setze voraus,~ wollen doch alle eine sachliche Entscheidung 

im Interesse der Sparkasse, damit die Sparkasse erfolgreich ar­

beiten kann. 

b) Es ist allerdings bedauerlich, daß in der Diskussion über Satzung A 

oder B immer wieder Argumente in den Vordergrund geschoben 

werden, die einer objektiven und sachlichen Prüfung in keiner Weise 

standhalten. 

2) ~ dem 25. Januar 1962 habe ich in wiederholten Gesprächen mich 

bemüht, Herrn Landrat Dr. H. von der Zweckmäßigkeit der Ein­

führung der MuSa A zu überzeugen. 

3) Warum bin ich für MuSa A? 

Weil ich nicht nur eine Entlastung des Sparkassenleiters wünsche, 

sondern weil sie bei meiner Beanspruchung, worüber ich den Vor­

stand unterrichtet habe, erforderlich ist. 

4) Ich kann nicht weiterhin Verantwortun ·· · en, die ich 

nicht mehr übersehen kann (4~statt 7 den . 

Durch Sitzungen bzw. Tagungen bin ich des öfteren 2 - 3 Tage in 

der Woche unterwe . Ich arbeite jetzt schon wöchentlich 70 - 7J 

~ 84 t Stunden, d. h eden Sonnabend und Sonntag. 

Dieser Zustand dauert ca. 14 Jahre an. Ich habe nicht die Absicht, 

diesen Zustand weiter hinzunehmen, 

Bei lnnehaltung der Arbeitszeit von 4t Stunden pro Woche, wenn 

nicht eine grundlegende Änderung eintritt ( Musa A} werden sich 

nachteilige Folgen ergeben, für die ich nicht verantwortlich bin, da 

der Vorstand von mir unterrichtet worden ist 
Verantwortun..s kann man nur in einem überschaubaren Bereich tragen • 
Es ist Aufgabe der zuständigen Gremien, überschaubare Bereiche im 
organisatorischen Raum zu schaffen, um die Verantwortlichkeit auf das 
zu tragende Maß zu beschränken. 

/ 

Ich beschränke meine Befugnis freiwillig, gebe dafür aber auch einen 

Teil der Verantwortung ab. 

/Y' 

. ,, c,, --V 1f1 0 ycvl 2. ~ ~ -. 2 -
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5) Herr Landrat Dr. H. hat verschiedentlich erwähnt, ich solle meine 

Befugnisse delegieren. Auf wen? :-

(Z , B. Bautechniker - 1 Jahr Verzögerung durch Stellenplan - noch ,---.. 

keine Entscheidung} bf-~l/lttl/tJ..,t,vt,f Q.,, 4/rJi -: {Ftv 
' J, 2)-.' u l~t:i'.J ~~ ~'-d-,,f.. a~~ • 
Heute kann ich das noch ütlersehen, da ich die Dinge in der Hand 

habe (bei 75 Stunden). 

Wenn in Zukunft etwas nicht klappt, dann heißt es: "Herr Vorhaben, 

warum ist das nicht in Ordnung, Herr Vorhaben, warum ist das 

nicht in Ordn 
... --· 

II _.__ 

Ich habe nicht die Absicht, in diese Situation zu kommen. 

6) Ich darf einmal darauf aufmerksam machen, daß gemäß § 23 Abs . 2 

des Sparkassengesetzes der Kreis verpflichtet ist, im Rahmen des 

Stellenplanes die Stellen für das erforderliche Personal der Kreis­

sparkasse bereitzuhalten, damit ein ordnungsmäßiger Geschäftsbetrieb 

/ 

dauernd gewährleitet ist. Das ist aber bei Beibehaltung des jetzigen 

Zustandes nicht gewährleistet. 

7) Man sollte für eine breite qualitative Spitze (nur nach A möglich) sorgen. 

damit die Kreissparkasse Stormarn leistungsfähig bleibt im Wettbewerb 

mit den anderen Ge ldinstituten. 

/ Warum haben Kiel, Bremerhaven, Gifhorn und Mayen ~, Lübeck -4 hauptamtliche Vorstandsmitglieder? 

l,o.,,c,v/,i ,t,,q t'-c~l t,~ ~ 
8) Bei MuSa A ist die Möglichkeit der wesentlich besseren Besoldung 

des 1.:_ und__!: gegeben . .Dann kann man auch · · ·· 
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- 3 -

I{ fi> Es geht doch letzten Endes um die Frage und die Entscheidung: 

Wollen Sie die Sparkasse 

a) durch einen Fachmann allein 

- ohne wirksame Kontrolle -

oder 

b) durch~ Fachleute gemeinsam 

- mit wirksamer gegenseitiger Kontrolle -

leiten lassen? Welche Entscheidung die richtige ist, darüber gibt es 

wohl keinen Zweifel. 

a) 90 % der Sparkassen über 100 Mio DM 

- ohne Baden-Württemberg und Bayern -

haben MuSa A, 

d. h. bei allen nord- und westde tschen Sparkassen über 100 Mio DM 

:- .A-lt k-f,,- "~./L 1 A ~tj -
b) Die 7 größten Sparkassen Schleswig-Holsteins - ohne Stormarn (2.) 

haben A 

v' 
c) Ratzeburg /k aA-,,t,\AC,:.,,r von B nach A .. 

Schwarzenbek 
,, 

von B nach A 

Meldorf I( von B nach A. 
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1) a) Landesbank 

Direktion 

Land Schleswig-Holstein 

Min. Präsident 

b) Kreissparkasse - Kreis Stormarn 

Leiter /Direktion Landrat 

Kreis ist Gebietskörperschaft 

Sparkasse ist öffentlich-rechtliche Anstalt 

keine Abteilung des Kreises 

2) a) Landrat 

Bürgermeister -

b) Sparkassenleiter -

.Führung der lau­
fenden Geschäfte 

Kreisausschuß 

Magistrat 

Vorstand 

Richtlinien der Geschäftspolitik 

c) Aufsicht hat der Vorstand, nicht das einzelne Vorstandsmitglied 

d) Vorgesetzter Dienstvorgesetzter 

e) Landrat kein Weisungsrecht 

gegenüber dem Sparkassenleiter 

3) Aufgeschlossenheit und Entgegenkommen dem Landrat gegenüber 
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Erläuterungen 

1) 7, nach l [ 2 nach A 1 
1 

2) 

3) 

4) 

5) 

Spar kass enlei ter 

Vorstand 

Vorsitzender des Vorstandes 

Kreditausschuß 

Gewährt räger 

hauptamt licher Vorstand 
(Direktion) 

Verwaltungsrat 

Vorsitzender des Verwaltungs­
rates 

Kreditausschuß 

Gewährträger 

Es ist bedauerlich, daß man in der textlichen Fassung nicht das Wort 
11 Direktion11 anstelle des Wortes 11hauptamtlicher Vorstand11 gewählt 

hat; denn durch die derzeitige Formulierung wird der falsche Eindruck 

erweckt, als wolle sich die Direktion die Befugnisse des Vorstandes 

(nach B) aneignen. 

Der Vorstand unserer Sparkasse hat sich~ für MuSa A entschieden. 

d,· 
Es ist e~ eff end es Argument..l wenn behauptet wird, bei 

MuSa A würde die Stellung der Geschäftsleitung gestärkt und der 

Einfluß des Gewährträgers zurückgedrängt. 

a) Bei MuSa A wird die Maclfuefugnis des Sparkassenleiters (nach B) 
' -

auf 1 / 3 beschränkt, weil er künftig ~ Befugnisse mit den 

2 anderen Direktoren teilen muß • 

b) Bei MuSa B ist der Sparkassenleiter Vorstandsmitglied, kann 

Anträge stellen und stimmt mit ab, er ist also Gleicher unter 

Gleichen. 

Bei MuSa A nimmt das hauptamt liche Vorstandsmitglied nur mit 

beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. 

Auch das ist eine Beschränkung der Befugnisse des Sparkassen­

leiters. 

- 6 -
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- 6 -

Der Verwaltungsrat (A) entscheidet raktisch über die gleichen / 

Dinge wie der Vorstand (B). ( fi~U;_ ~,-;; '!' .pt~',, ::J 
. li:.4,,,.,.,U(.~ .,f /H~ ~,,tflw1,1,~ al,, 

/ 

Der Sparkassenleiter kann also bei A über wichtige Dinge nicht ~ tL., 

mit abstimmen, auch keine Anträge stellen. Es gibt auch o/../~ 
keine Gleichstellung mit den Verwaltungsratsmitgliedern. - =---- -
Folgerung: Die Befugnisse des Sparkassenleiters sind doch bei MuSa A 

I ganz wesentlich eingeschränkt, ganz davon abgesehen, 

daß er sie mit 2 weiteren Kollegen teilen muß. 

Sparkassenleiter / hauptamtlicher Vorstand 

a) Nach MuSa B führt der Sparkassenleiter verantwortlich die 

laufenden Geschäfte. 

Soweit er sich an die gegebenen Richtlinien hält, hat der Vorstand, 

auch der Vorsit zende des Vorstandes, kein Weisungsrecht gegenüber 

dem Sparkassenleiter. 

-i,...: .. ,1 /: ~,, ,~/.o ) 
Der Vorstand/ beaufsichtigt_ die laufenden Geschäfte des Sparka s -

senleiters. 

Eine echte, laufende, d. h. tägliche Kontrolle durch F achkräfte 

fehlt bei Musa B. ·-
b) Bei MuSa B ist der Sparkassenleiter Mit glied des Vorstandes. 

Er kann auf Grund seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied 

Anträge stellen und hat beschließende Stimme bei allen Entschei­

dungen des Vorstandes. 

- 7 -
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- 7 -

7) a) Beim hauptamtlichen Vorstand nach MuSa A erhält jedes haupt ­

amtliche Vorstandsmitglied {Direktor) ein bestimmtes Aufgaben-
~ 

gebiet zur selbständigen Erledigung zugeteilt. 

Bei wichtigen Angelegenheiten ist der g~meinsame Beschluß aller 

3 hauptamtlichen Vorstandsmitglieder erforderlich (gemäß Ge­

schäftsanweisung). 

Gegenseitige Unterrichtung der 3 haupt8.mtlichen Vorstandsmit­

glieder ist vorgeschrieben. 

Dadurch ist eine echte, laufende, tägliche Kontrolle in der Geschäfts-

~eitungsspitze gewährleistet. Bei MuSa A besteht daher ein echtes 

4- bzw. 6-Augen-Kontrollprinzip. 

b) Bei MuSa A nimmt der hauptamtliche Vorstand mit beratender 

Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil, hat aber kein 

Recht , Anträge zu stellen, und hat kein Recht, an den Entscheidun 

des Verwaltungsrates mitzuwirken. 
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1.) Der Verwaltungsrat nach Musa A hat die selben Rechte wie der Vorstand 

nach MuSa B. 

2.) Mit einer Ausnahme: 

die Beförderungen werden von der Direktion ausgesprochen. 

Der ~ rwa_ltungsrat behält aber seinen maßgeblichen Einfluß durch die 

Beschlußfassung über den Stellenplan. 

3.) Man sollte doch einmal die textlichen Fassungen der Satzung mit einander 
vergleichen . ..,.,... _____ _ 
Worin besteht eigentlich der angebliche geringere Einfluß des Verwal­

tungsrates? 

4.) Beim Verwaltungsrat beträgt die Anzahl der Mitglieder, die dem Kreistag 
angehören, 50 % (bei MuSa B höchstensl / 3). 

5.) Die Stärkung des ehrenamtlichen Elementes beim Verwaltungsrat besteht 
auch darin, daß im Gegensatz zu MuSa B der Sparkassenleiter nicht stimm­
b_erechtigt ist. --

6.) Der Verwaltungsrat nach M'.1Sa A ist in erster Linie Überwachungs- und 
Kontrollorgan. 

der hauptamtliche Vorstand nach MuSa A ist Geschäftsführungsorgan . 
,e-

Mit dieser Regelung soll eine klare Trennung der Zuständigkeiten und der 

Verantwortung erreicht werden. 

Bei MuSa A ist also eine klare Kompetenz- und Gewaltentrennung in den 

Organen der Sparkasse gegeben . 

7. ) Der Verwaltungsrat trifft alle grundsätzlichen Festlegungen, gibt dieRicht­

linien für die Kreditgebahrung, soweit s ie nicht durch Satzung und Vor ­

schriften festgelegt sind. Der Verwaltungsrat übt eine echte Aufsichts -

und Kontrollfunktion gegenüber dem hauptamtlichen Vorstand aus. 

Der hauptamtliche Vorstand trifft die Entscheidungen über die einzelnen 

Geschäftsvorfä]Je pp. der Sparkasse . ... Er unterliegt der Aufsicht und 
Kontrolle durch 

a) den Verwaltungsrat_ 
b) die Verbandsrevision. 
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Vorsitzender 

Vorstand (B) 

/ Vorsitzender Verwa ltungsrat (A) 

Verwaltungsrat (A) 

1.) Der Vorsit zende des Vorstandes (B) hat m. E. keine effektiv geringeren 
Befugnisse, wenn er Vorsitzender des Verwaltungsrates wird. · 

2.) E s handelt sich mehr um eine Betrachtung von der opt ischen Seite her, 
wenn man angeblich meint, als Vorsitzender des Verwa ltungsrates 
geringere Rechte zu haben,als wenn man Vorsitzender des Vorstandes ist . 

z,---1 
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6.) 

• • 1 ,,. • • • • ~ 

Kreditausschuß 

a) (A) / (B) 

1.) In der Beschlußfassung über Kredite bzw. bei der Kreditgewährung 

treten keiner l~¾n,4~ungen ein. 
~4,f~·~}' 

2.) Es wird immer dafür gesorgt, daß das ehrenamtliche Element 

einen 50 o/oigen Einfluß bei der Beschlußfassung hat, 

was sich aus folgender Übersicht insbesondere ergibt: 

B) 

A) 

A) 

Zusammensetzung des Kreditausschusses 

Landrat 

Sparkassenleiter 

2 

Landrat 
Direktor 
Direktor 

3 

Landrat 
Direktor 
Direktor 
Direktor 

4 

Vorstandsmitglied B 

Vorstandsmitglied B 

2 

Verwaltungsratsmitglied 
Verwaltungsratsmitglied 
Verwaltungsratsmitglied 

3 

/ 1 { 
Verwaltungsrat4..-u,-,~tt,t „ 
Verwaltungsrat .-q -
Verwaltungsrat ~/ -
Verwaltungsrat --// -

4 

3.) Aus obiger Übersicht ergibt sich, daß das ehrenamtliche Element 

bei der MuSa A hinsichtlich der Beschlußfassung größeren Einfluß hat, 

da im Gegensatz zu der MuSa B nicht 2, sondern 3 bzw. 4 Verwal­

tungsratsmitglieder mitwirken. 
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7.) 

, 
' . 

Gewährträger (A) / (B) ----
Der stärkere Einfluß des Gewährträgers ergibt sich aus obigen Ausführungen. 

a) Größerer Anteil der Verwaltungsratsmit glieder, die dem Kreistag ange­
hören, 50 % statt 33 1 /3 %, 

b) siehe obige Zusammensetzung des Kreditausschusses. 
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8. ) Was ändert sich bei E inführung MuSa A ? 

1. E s können 50 % s tatt 33 1/3 % Angehörige des Kreistages in den 

Verwaltungsrat berufen werden. 

2. Während bei MuSa B nur I ehrenamt liche Vorstandsmitglieder im 

Kreditausschuß vert ret en sind, s ind bei MuSa A 3 bzw. 4 ehrenamt ------- -
liehe Mitglieder des Verwa ltungsrat es im Kreditausschuß tätig. 

3. Beschlußfassung über Höhergruppierungen bei MuSa A in Zukunft 

durch den hauptamt lichen Vorstand (Direktion). 

4. Bei MuSa A muß der Sparkassenleiter sich in Zukunft mit den beiden 

anderen haupt a mtlichen Vorstandsmitgliedern abstimmen, wa s er na ch 

MuSa B nicht zu tun braucht . (Schwächung der Position des Spa rkas­

senleiters). 

5. Der Verwaltungsrat behält aber seinen ent scheidenden E influß durch 

Festsetzung des Stellenplanes. 
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9.) Zweckmäßigkeit der MuSa A 

1. Wenn die Kreissparkasse Stormarn im Konkurrenzkampf mit den Banken 

leistungsfähig bleiben soll, dann muß man 8.uch hierfür die ent sprechenden 

personellen Voraussetzungen schaffen. (nur über Musa A möglich) 

2. Das ist bei der Größe unserer Sparkasse nur möglich durch Verteilung 

des Arbeitsgebietes in der Führungsspit ze bei MuSa A auf 3 Personen 

mit Verantwortlichkeit und selbständiger Entscheidungsbefugnis 

<: r:irp~ m$-~5~~n_l: '!,i~-uf -~ .c, _;-J:- ( ~~~~ 
~ ,,. ri:;r~~ ieW' r1~✓ ~ 

3. Ausführungen von Finanzminister A h r e n s b ei der Beratung 

des Sparkassengesetzes 

Auszugsweise: 

An die Stelle des bisherigen einzigen Organs, .•••.• , sollen jetzt zwei 

Organe treten, nämlich 

1.) Der Verwaltungsrat, der sich als Aufsichts- und Kontrollorgan aus 

ehrenamtlichen, für den Gewährträger tätigen Mitgliedern zusammen­

setzt und 

2.) Der Vorstand, dem die hauptamtliche Leitung der Sparkasse, d. h. 

die Geschäftsführung obliegt. 

Der Verwaltungsrat bestimmt auch nach neuem Recht die Linie der Ge­

schäftspolitik, was selbstverständlich ist, weil der Gewährverband im 

Hinblick auf seine Haftung und auf die wirtschaftliche E ntwicklung seines 

Bereiches Einfluß auf seine Sparkassen haben muß. 

siehe nächste Seite 
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9. 

. .. . . . 

~ 
4. 

. . . . . . ... 

Der Vorstand soll die laufenden Geschäfte selbständig führen, wie dies 

bei jedem Wirtschaftsunternehmen, insbesondere bei jedem Kreditinst itut, 

seit langem selbstverständlich ist . Er soll in der Regel aus 2 Personen be­

stehen, bei denen nach dem bisherigen Recht der Sparkassenleiter allen 

handeln muß, weil sein Vertreter nur bei Verhinderung der Leiters gleiche 

Funktionen ausübt. Die neue Konstruktion, das Kollegium aus 2 Mitgliedern, 

das gemeinsam die Verantwortung für die Geschäftsführung hat, trägt dem 

Sicherheitserfordernis der stark gewachsenen Institute Rechnung, was gera de 

für den Gewährträger vom Standpunkt seiner Haftung aus von nicht geringer Be­

deutung ist. 

Die aufgezeichnete klare Abgrenzung der Verantwortlichkeit in Verbindung 

mit dem sogenannten 4-Augen-System ist das entscheidende Merkmal der 

Neuordnung, so daß die Ansicht, daß mit dem Gesetz eine einseitige Stärkung 

der St ellung der Sparkassenleiter zu Lasten des Gewährverbandes verfolgt 

wird, der Berechtigt.l!;lg entbehrt. 

Man sollte vorurteilsfrei die Frage der MuSa A oder B zu entscheiden ver­

suchen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, welche Funktionen einer Spar­

kasse übertragen sind und wie sie die ihr gestellten Aufgaben am besten er­

füllen kann. 
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10.) 
1. Die Verantwortung, die ein ehrenamtliches Vorstandsmitglied nach 

MuSa B trägt, kann bei einer Sparkasse unserer Größe von einem sol­

chen Vorstandsmitglied überhaupt nicht getragen werden. 

Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder tragen bei Musa B 

als Geschäftsleiter die volle Verantwortung für die bei der Sparkasse 

get ätigten Geschäfte. (Schwarzenbek evtl. Folgen). 

~ Ein Vorstandsmitglied ist der Auffassung, man sollte die Angelege=-::-; 

Vorstand der nächsten Wahlperiode zur Ent scheidung überlassen. Das, 
/ 

würde noch 2 Jahre dauern. Seit 2 J ahren versuche ich bereit s, den- Land-

rat von der Zweckmäßigkeit der E inführung der MuSa A zu überzeugen. 

Der neue Vorstand würde sagen: " Ich kenne nichts davon. " 

b) Man kann die Entscheidung ·Jber MuSa A oder B nicht abhängi g machen ,, 
davon, ob man im künftigen Verwa ltungsrat der Sparka sse wieder Sit z 

\ 
und Stimme hat . 

3. Frage des Landrates in der Diskussion: 

a) Verfügt der Verwaltungsrat "ber den Dispositionsfonds oder der haupt ­

amtliche Vorstand ? 

b) Kann der Vorsitz ende des Vei-walt gsrates noch Beschwerden über die 
(A) 

Direktion/ent gegennehmen? 

-.Nach solcheJ1Besicltspunkten kann doch nie t die Frage MuSa A oder B ent ­

schieden werden. 

4. E s geht nicht nur um die rechtzeitige Bestimmung eine s Nachfolgers für 

Herrn Direktor R i e k e n , sondern es eht um die Veroreit erun der 

Spitze der Geschäftsleitung. 

WaTum weigert man sich, unsere Sparkasse von neut r a ler Seit e 

/ la ssen, ob ein 3. Direktor erf order lieh ist? 
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